Kanton Zirich
Baudirektion

Projektfestsetzung
Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft 2 5. Juli 2024

Referenz-Nr.: AWEL 23-0047 (G 2 k, A 3)

Kontakt: Ulrich Bieri, Gebietsingenieur, Walcheplatz 2, 8090 Zrich
Telefon +41 43 259 39 79, www.wasserbau.zh.ch

Revitalisierung Werrikerbach im Abschnitt
Boschstrasse bis Wildsbergweg

Gemeinde Uster
Bauherrschaft Stadtverwaltung Uster, Bahnhofstrasse 17, Postfach, 8610 Uster
Gewssser Werrikerbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 6266
Lage Bdschstrasse bis Wildsbergweg, Siedlung, Landwirtschaft, Freihaltezone, Wald
Koordinaten Von 2694577 / 1246857 bis 2695232 / 1246448

Massgebende Interessensabwagung vom 31.03.2023
Unterlagen Ubersichtsplan (Plan-Nr. 1) 1:25000 vom 31.03.2023

Ubersichtsplan (Plan-Nr. 2) 1:5000 vom 31.03.2023
Situationsplan, km 2200-2600 1:500 rev. 12.01.2023
Situationsplan, Abschnitt 7-9, km 2600-3100 1:500 rev. 12.01.2023
Situation Anbindung Naturschutzgebiet Hirzeren 1:500 rev. 12.01.2023
Querprofile Abschnitt 7-9, km 2200-3100 1:100 vom 12.01.2023
Langenprofil Abschnitt 7-9 1:2000 / 200 rev. 12.01.2023
Schemaplan Ingenieurbiologie Module A-D, Abschnitt 7-9, km 2200-3100 rev. 12.01.2023
Landerwerbsplan Abschnitt 7-9, km 2200-3100 1:500 rev. 12.01.2023
Gewasserraumplan Abschnitt 7-9 1:500 rev. 12.01.2023
Gewasserraumplan Revitalisierung 1:500 rev. 12.01.2023
Normalprofile Abschnitt 7-9 vom 01.11.2022
Freiraum, Situationsplan Nr. 11 1:200 vom 24.11.2022
Technischer Bericht A vom 01.11.2022
Technischer Bericht B HWS Werrikerbach vom 31.10.2019
Technischer Bericht Gewasserraumfestlegung vom 12.01.2023
Bodenprojekt vom 24.01.2023
Hydrologische Untersuchung vom 11.11.2022
Kostenvoranschlag vom 27.03.2024
Gesuch Stadtrat vom 05.03.2024
Kreditbeschluss Gemeinderat vom 10.06.2024
Unterlagen zur offentlichen Auflage und zu den Einsprachen vom 20.09.2023 bis
27.11.2023

Beurteilungen A. Bauliche Veranderung eines Oberflachengewassers und im Gewéasserraum
Einbauten ins Grundwasser

Biosicherheit

Fischerei

Naturschutz

Bodenschutz

Ampo mw



Baudirektion

:I AWEL 23-0047

G. Baute im Waldabstandsbereich (Forstrechtliche Bewilligung)

H. Landwirtschaft

I.  Bauen ausserhalb Bauzonen

J.  Gewasserraumfestlegung

K. Einsprachen

L. Staats- und NFA-Beitrag

Sachverhalt

Ausbaulange: rund 1100 m

Hochwassermengen: 12.5 m%/s (100-jahrliches Hochwasserereignis HQ100) /

5.5 m3/s (HQ30)

Hochwasserschutzziele: Wildsbergbriicke bis SBB-Linie (Baugebiet, teilweise noch nicht
bebaut), Kilometrierung 2'200 bis 2'350: Hochwasserschutz
HQiqo inklusive Freibord bzw. begrenzter Schutz bis HQzoo;

SBB-Linie bis Boschstrasse, Kilometrierung 2'350 bis 3'100:
Hochwasserschutz HQ1 inklusive Freibord bzw. begrenzter
Schutz bis HQ2o;

Zurichstrasse 7 (Einzelgebaude), Kilometrierung 2'600: Hoch-
wasserschutz HQs inklusive Freibord bzw. begrenzter Schutz bis
HQi00

Publikation: Das Projekt und die Unterlagen zur Festlegung des Gewasser-
raums lagen vom 20. September 2023 bis 20. Oktober 2023 bei
der Stadt Uster 6ffentlich auf. Wahrend der 30-tagigen Auflage-
frist gingen zwei Einsprachen ein.

Die Stadt Uster hat mit Stadtratsbeschluss vom 5. Marz 2024 das
Projekt genehmigt und mit Gemeinderatsbeschluss vom 10. Juni
2024 den erforderlichen Baukredit bewilligt.

Im Projektperimeter sind keine wesentlichen Hochwasserschutzdefizite vorhanden.
Die SBB AG Immobilien — Grundstlicksmanagement, Vulkanplatz 11, 8048 Zurich, hat mit

Schreiben vom 16. Oktober 2023 dem Bauvorhaben gemass Art. 18m Abs. 1 des Eisen-
bahngesetzes (EBG) unter Auflagen und Bedingungen zugestimmt.

Erwagungen
A. Bauliche Veranderung eines Oberflaichengewassers und im
Gewasserraum

AWEL-WB-KoWa Sachbearbeitung: Tobias Schiafli (+41 43 258 85 58)

Die Stadt Uster plant, den Werrikerbach, 6ffentliches Gewasser Nr. 6266, im Abschnitt
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zwischen der Boschstrasse und dem Wildsbergweg 6kologisch aufzuwerten. Zudem soll
der Gewasserraum definitiv festgelegt werden.

Gemass § 18 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG) in Verbindung mit
§ 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung Uiber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei
vom 14. Oktober 1992 (HWSchV) bedirfen bauliche Veranderungen von Oberflachenge-
wassern und in deren Abstandsbereich einer Bewilligung der Direktion, sofern damit nicht
eine konzessionspflichtige Nutzung im Sinne von § 36 Abs. 1 WWG verbunden ist. Das
Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) ist zustéandig zur Erteilung von wasser-
baupolizeilichen Bewilligungen fir bauliche Veranderungen von oberirdischen Gewéassern
sowie im Gewasserraum nach Art. 41a und 41b der Gewasserschutzverordnung vom

28. Oktober 1998 (GSchV).

Gemass § 18 Abs. 4 WWG setzt die Direktion in ihrer finanziellen Kompetenz liegende Pro-
jekte des Staates fuir bauliche Veranderungen von Oberflachengewéssern sowie liberdies
entsprechende Projekte von Gemeinden fest.

Nach Art. 41c Abs. 1 GSchV durfen im Gewasserraum nur standortgebundene, im 6ffentli-
chen Interesse liegende Anlagen erstellt werden. Als standortgebunden gelten Anlagen, die
aufgrund ihres Bestimmungszwecks oder aufgrund der standortlichen Verhaltnisse nicht
ausserhalb des Gewésserraums angelegt werden konnen. Anlagen im Gewasserraum sind
in ihrem Bestand grundsatzlich geschiitzt, sofern sie rechtméassig erstellt wurden und be-
stimmungsgemass nutzbar sind (Art. 41c Abs. 2 GSchV).

Aus wasserbaupolizeilicher und gewasserschutzrechtlicher Sicht steht der Festsetzung des
Projekts im Sinne von § 18 Abs. 4 WWG nichts entgegen.

B. Einbauten ins Grundwasser

AWEL-GS-GWYV Sachbearbeitung: Thomas Hanggli (+41 43 259 39 29)
Gewasserschutzbereich Au

GWA g 6.30

Die fur die Revitalisierung vorgesehenen Abschnitte 7 bis 9 des Werrikerbachs liegen zwi-
schen der Wildsbergwegbriicke und der Boschstrassenbriicke am westlichen Siedlungs-
rand von Werrikon im Randbereich des Grundwasserstroms der Teufwiesen. Gemass der
Grundwasserkarte des Kantons Zdrich folgt der stidwestliche Rand des Grundwasser-
stroms ungeféahr dem Bachbett des Werrikerbachs. Der mittlere Grundwasserspiegel liegt
bei der Wildsbergwegbriicke ungefahr auf Hohe der Bachsohle und bei der Boschstrassen-
briicke rund 2 m Uber der Bachsohle. Der hdchste Grundwasserspiegel liegt rund 1 m tber
dem mittleren Grundwasserspiegel. Im rund 120 m langen Abschnitt der Gerinneaufwei-
tung nordlich des Pfisterhdlzlis wurden bei Baugrundsondierungen Grundwasserspiegel in
rund 0.9 bis 1.4 m Tiefe etwa auf Hohe bis rund 30 cm Uber dem Bachwasserspiegel ge-
messen. Ein Schotter-Grundwasserleiter wurde nur in einer Bohrung angetroffen. Bei den
anderen beiden Bohrungen folgte unter den Oberflachenschichten kompakte Morane.

Die projektierte Bachsohle liegt ungefahr auf Hoéhe der bestehenden Sohle. Im Bereich der
Gerinneaufweitung beim Pfisterhoélzli liegt der neue Bachlauf vorwiegend in den wenig
durchlassigen Oberflachenschichten und nur auf rund 30 m Lange mit der Sohle im
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Schotter-Grundwasserleiter. Da die Hohe der projektierten Bachsohle der heutigen Hohe
entspricht, sind durch die Revitalisierungsmassnahmen keine negativen Auswirkungen auf
das Grundwasser zu erwarten.

FUr die Bauarbeiten zur Revitalisierung des Werrikerbachs muss voraussichtlich kein
Grundwasser abgepumpt werden, so dass auf die Erhebung eines Geblhrendepositums
gemass § 14 der Geblhrenverordnung zum Wasserwirtschaftsgesetz verzichtet wird. Die
effektiven Geblhren werden anhand des eingereichten Protokolls der Pumpenforderleis-
tung berechnet. Der Baubeginn ist im Fruhling 2025 geplant.

Auf Grund der Erwagungen konnen in Anlehnung an die Vollzugshilfe «Bauvorhaben in
Grundwasserleitern und Grundwasserschutzzonen» vom Februar 2019 des Amtes fur Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) die wasser- und die gewésserschutzrechtliche Be-
willigung sowie die gewasserschutzrechtliche Ausnahmebewilligung (§ 70 WWG,

Art. 19 GSchG, Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV, Anhang Ziff. 1.5.3 BVV) mit Nebenbe-
stimmungen erteilt werden.

C. Biosicherheit
AWEL-AW-SBS Sachbearbeitung: Sebastian Meyer

Invasive Neophyten und Neozoen konnen bei unsachgemassem Umgang durch Bautatig-
keiten weiterverbreitet werden. Dazu gehort beispielsweise das Verschieben von Boden
und Sediment, welche vermehrungsfahige Teile (Samen, Rhizome) dieser Pflanzen bzw.
invasive aquatische Neozoen enthalten. Ein weiterer Verbreitungspfad ist nicht korrekt ent-
sorgtes Schnittgut. Zudem bieten offene Bdden bzw. Flachen mit Ilckiger Vegetation ideale
Bedingungen flr die Neuansiedlung von invasiven Neophyten. Gewasserlaufe spielen eine
wichtige Rolle bei der Weiterverbreitung von invasiven Neophyten. Art. 15 der Freiset-
zungsverordnung vom 10. September 2008 (FrSV) regelt die wichtigsten Aspekte beim
Umgang mit invasiven Neophyten und Neozoen.

Gemass Hinweiskarte Neophytenverbreitung kommen Bestande der Amerikanischen Gold-
rute, der Armenischen Brombeere, des Einjahrigen Berufkrauts, des Kirschlorbeers, des
Sommerflieders, des Erdmandelgrases, des Seidigen Hornstrauchs und des Topinamburs
im Projektperimeter oder in der ndheren Umgebung des Projektperimeters vor. Die Hin-
weiskarte Neophytenverbreitung ist jedoch nicht vollstandig und muss durch eigene Erhe-
bungen erganzt werden.

Gemass der Karte «invasive aquatische Neozoen» auf dem kantonalen GIS-Browser liegt
keine Belastung des betreffenden Gewassers mit invasiven aquatischen Neozoen vor. Um
eine allfallige Verschleppungsgefahr zu vermindern, wird empfohlen, Sohlenmaterial in
Fliessgewassern nur von oben nach unten zu verschieben. Gemass Projektunterlagen
kommen im Werrikerbach Kamberkrebs und Potamopyrgus antipodarum vor.

Um die gesetzlichen Anforderungen gemass FrSV zu erfiillen, missen folgende Massnah-
men getroffen werden:

- Abklarung zum Vorkommen von invasiven Neophyten,
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- korrekter Umgang mit abgetragenem Boden/Untergrund, der Arten des Anhangs 2
der FrSV enthalt (Art. 15 Abs. 3 FrSV, Art. 16 der Verordnung Uber die Vermeidung
und die Entsorgung von Abféllen vom 4. Dezember 2015),

- korrekter Umgang mit abgetragenem Material, das mit invasiven aquatischen Neo-
zoen belastet ist (Art. 15 Abs. 1 der FrSV),

- korrekte Entsorgung des Griinguts von invasiven Neophyten (Art. 15 Abs. 2 und
Abs. 1 der FrSV),

- Massnahmen zur Verhinderung der Neuansiedlung und Weiterverbreitung von in-
vasiven Neophyten (Art. 52 Abs. 1 der FrSV).

In den Projektunterlagen — insbesondere im separaten Bodenprojekt (Kapitel 4.3) — wird
der Bereich invasive Neobiota behandelt. Es sind Abklarungen zu invasiven Neophyten vor
Baubeginn wahrend der Vegetationsperiode vorgesehen. Die bodenkundliche Baubeglei-
tung begleitet die Bauarbeiten hinsichtlich invasiver Neophyten und legt bei Bedarf die not-
wendigen Massnahmen fest. :

D. Fischerei
ALN-FJV Sachbearbeitung: Melanie Nageli (+41 43 257 97 63)

Das Projekt zur Revitalisierung des Werrikerbachs wird seitens FJV sehr begrisst. Aus
fischokologischer Sicht ist entscheidend, dass ein moglichst ausgepragtes, gut strukturier-
tes Niederwassergerinne geschaffen wird. Fur die Fische ist besonders wichtig, dass sie in
regelmassiger Abfolge Verstecke und ausreichend tiefe Kolke vorfinden. Strukturelemente
sollten nicht einzeln, sondern als Gruppen angelegt werden, so dass sich ebenfalls tiefere
Stellen und Unterstande bilden. Entlang der Ufer ist auf eine ausreichende Beschattung zu
achten. Diese kann sowohl mit Baumen und Strauchern als auch in Form von Hochstau-
denflur erfolgen. Entscheidend ist, dass insbesondere entlang der sonnenzugewandten
Ufer ausreichend schattenspendende Elemente vorhanden sind, um die Einstrahlung auf
das Gewasser in den heissen Nachmittagsstunden maglichst gering zu halten. Dazu ist
auch der Kurzbericht «Wie halten wir unsere Fliessgewasser kiihl?» zu beachten. Die Be-
stockung sollte auch dazu genutzt werden die Besucherlenkung auf den vorgesehenen Zu-
gang (Sitzstufen) zu beschranken.

Die Erhdohung des Gewasserraumes wird begrisst.

Die geplante Revitalisierung des Werrikerbachs kann aus fischereirechtlicher Sicht unter
Auflagen bewilligt werden.

E. Naturschutz
ALN-Naturschutz Sachbearbeitung: Gregor Lang (+41 43 259 49 82)

Nach Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 1966 Uber den Natur- und Heimat-
schutz (NHG) ist durch die Erhaltung gentgend grosser Lebensraume (Biotope) und an-
dere geeignete Massnahmen dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ent-
gegenzuwirken. Besonders zu schitzen sind unter anderem Uferbereiche und weitere
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Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erflllen oder besonders
glnstige Voraussetzungen fir Lebensgemeinschaften aufweisen (Art. 18 Abs. 1bis NHG).

Im vorliegenden Projekt soll der Werrikerbach in der Stadt Uster auf den Abschnitten 7, 8
und 9 (km 2'200-3'100) aufgewertet werden. Aufgrund der verbauten Ufer befindet sich der
Werrikerbach aktuell in einem schlechten Zustand. Mit dem Projekt wird der 6kologische
und morphologische Zustand des Baches aufgewertet. Die Planung ist sorgfaltig erfolgt.
Das Projekt und insbesondere die Entflechtung zwischen Naherholung und dem erweiter-
ten Gewasserraum wird begrusst.

Die Vergrosserung des Gewasserraumes gegentber dem letzten Projektstand wird sehr
begrisst. Dem Gewasser wird so gentgend Platz zur naturlichen Entwicklung und zur Er-
flllung seiner 6kologischen Funktion bereitgestellt.

Die Erstellung einer Erfolgskontrolle wird begrusst.

Die naturschutzrechtliche Bewilligung ist unter Berticksichtigung von Nebenbestimmungen
maoglich.

F. Bodenschutz _
ALN-FaBo Sachbearbeitung: Andreas Kundela (+41 43 259 54 63)

Gegenstand sind u.a. das Revitalisierungsprojekt und die Offenlegung eines Entwasse-
rungsgrabens, wobei rund 3'000 m? Boden baulich beansprucht werden.

Fruchtfolgeflachen (FFF)

FFF sind zu schonen. Verluste sind gleichwertig zu kompensieren. Das Vorhaben verur-
sacht einen Verlust - einschliesslich nicht mehr anrechenbarer Kleinflachen (isolierte Fla-
chen kleiner als 2'500 m?, Flachen mit einer Breite weniger als 5 m) - von voraussichtlich
rund 20 m? FFF der landwirtschaftlichen Nutzungseignungsklasse (NEK) 5 und rund

500 m? FFF (gewichtet) der NEK 6. Der Nachweis flir die Kompensation dieses Verlustes
ist noch nicht erbracht. FFF-Verluste kénnen bis zu einer Gesamtflache von 5000 m? (iber
mehrere Bauvorhaben kumuliert werden, bevor die Kompensation realisiert werden muss.
Mit diesem Bauvorhaben wird voraussichtlich die Gesamtflache von rund 4'725 m? erreicht.
Hinweis auf bisher kumulierte FFF-Verluste:

- Erstellung Rad-Géhweg Freudwil (BVV 21-0042, Bewilligung vom 27. Mai 2021):
1'160 m? .

- Ersatzneubau Buswendeschlaufe und Neubau Seerestaurant (BVV 21-2105_1, Be-
willigung vom 22. Februar 2023): 1'251 m?

- Riedikerbach, Hochwassersicherer Ausbau und Revitalisierung (AWEL 22-0172):
1’550 m?

Umgang mit abgetragenem Boden

Geeigneter abgetragener Oberboden und Unterboden muss wieder als Boden verwertet
werden. Die Beurteilung der Verwertungseignung erfolgt nach Massgabe der Vollzugshilfe
«Verwertungseignung von Bodeny, BAFU 2021.
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Abgetragen werden gemass Bodenprojekt (myx GmbH, 24. Januar 2023) rund 770 m? Bo-
“den. Davon sind rund 340 m® verwertungspflichtiger Oberboden und 220 m? verwertungs-
pflichtiger Unterboden. Rund 210 m? abgetragener Unterboden unterliegen gemass Boden-
projekt aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften nicht der Verwertungspflicht. Der vor-
gesehene Umgang mit dem abgetragenen Boden ist bisher lediglich grundsatzlich dekla-
riert, der Nachweis der Verwertung ist noch nicht erbracht. Sollte eine Abgabe von verwer-
tungspflichtigem Boden an Dritte (Unternehmung) erfolgen, so muss dieser Dritte gegen-
Uber der Fachstelle Bodenschutz bestatigen, den abgetragenen Boden gesetzeskonform
zu verwerten und der Fachstelle Bodenschutz zum Zeitpunkt der Verwertung Verwertungs-
ort sowie verwertete Mengen Ober- und Unterboden zu melden (Mustervorlage «Uber-
nahme der Verwertungspflicht von abgetragenem Boden» unter www.zh.ch/bodenschutz).
Im Bereich der drei Briicken Uiber den Werrikerbach liegen gemass Prifperimeter fiir Bo-
denverschiebungen Hinweise auf Belastungen des Bodens vor (s. www.maps.zh.ch). Die
Belastung wurde nicht abgeklart. Der Umgang des abgetragenen Bodens innerhalb Fla-
chen mit Belastungshinweisen ist nicht deklariert und kann daher nicht beurteilt werden.

Sachgerechter Umgang mit Boden

Boden werden durch bauliche Eingriffe (Abtrag, Auftrag), Lagerung von Aushub, Baustel-
leneinrichtungen sowie moglicherweise durch Befahren beansprucht. Dabei muss die
Fruchtbarkeit der Boden erhalten bleiben. Dies erfordert einen sachgerechten Umgang mit
Boden, sodass insbesondere keine Bodenverdichtungen und Vermischungen von Oberbo-
den, Unterboden und Untergrund stattfinden. Zielfiihrend sind dabei:

- Die Bertiicksichtigung der Bodenfeuchte und der Bodenart;

- die Wahl geeigneter Arbeitstechniken und Maschinen;

- druckabnehmende Schutzkorper (Baggermatratzen, Kieskoffer u. a.), welche nach
Maglichkeit direkt auf dem Oberboden anzulegen sind;

- eine sofortige Begriinung der rekultivierten Boden sowie in den Folgejahren eine
bodenschonende Bewirtschaftung.

Gemass technischem Bericht der Gossweiler Ingenieure AG vom 1. November 2022 wird
eine bodenkundliche Baubegleitung (BBB) eingesetzt. Wir begriissen dies und empfehlen
den Beizug der Fachperson bereits flir die Ausfihrungsplanung.

G. Baute im Waldabstandsbereich (Forstrechtliche Bewilli-

gung)
~ ALN-Wald Sachbearbeitung: Samuel Wegmann (+41 43 259 55 33)

Oberirdische Bauten dirfen die im Zonenplan festgelegte Waldabstandslinie nach § 262
des Planungs- und Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG) nicht Gberschreiten. Aus-
serhalb der Bauzone betragt der Abstand von der forstrechtlichen Waldgrenze 30 m (§ 262
PBG). Ab 15 m Waldabstand hat der kantonale Forstdienst zu prifen, ob durch die Unter-
schreitung des Waldabstandes die Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes beeintrach-
tigt wird (Art. 17 des Bundesgesetzes tber den Wald vom 4. Oktober 1991 [WaG], § 3 der
kantonalen Waldverordnung vom 28. Oktober 1998 [KaWaV] sowie Anhang 1 Ziffer 1.3 der
Bauverfahrensverordnung vom 3. Dezember 1997 [BVV]).
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Der zu revitalisierende Bachabschnitt grenzt nur auf zwei kurzen Abschnitten direkt an den
Wald: Parzellen Kat.-Nrn. 220 und 221 (Pfisterhdlzli, Gemeinde Greifensee) sowie Kat.-Nr.
D1520 (Hirzeren, Stadt Uster). Beim Pfisterholzli trennt ein befestigter Weg die Bachpar-
zelle vom Waldareal. Der Wald Hirzeren reicht direkt bis an die Bachparzelle. Die Feiner-
schliessung dieses kirzlich durchforsteten Waldes erfolgte Uber eine «interne» Rucke-
gasse ohne Beanspruchung der Gewasserparzelle.

Die geplanten Massnahmen erfolgen ausschliesslich innerhalb der Gewasserparzelle.
Wald wird nirgends direkt betroffen.

Vorgesehen ist primar der Ersatz des klinstlichen Langsverbaus durch naturnahe Elemente
wie Faschinen, Steine oder einer entsprechenden Gestaltung des Gerinnes. Dazu gehort
auch eine punktuelle, geringmachtige Abtragung der Boschung sowie erganzende Pflan-
zungen von Gehdlzen. Diese Massnahmen tangieren auch im Bereich mit 0 m Waldab-
stand weder die Walderhaltung noch die Waldpflege. Der geplante Gewasserraum tangiert
den Wald nicht.

Nach der Prifung der Sachlage steht fest, dass das Bauvorhaben die Erhaltung, Pflege
und Nutzung des Waldes im Sinne von Art. 17 WaG nicht beeintrachtigt und die forstrechtli-
che Bewilligung zur Unterschreitung des Waldabstandes erteilt werden kann.

H. Landwirtschaft
ALN-Landw. Sachbearbeitung: Christoph Bickel (+41 43 259 27 52)

Die in der Stellungnahme AWEL 22-0173 zur Vorprifung des Projektes beschriebenen An-
trage sind nun teilweise umgesetzt worden. Eine vollstandige Prifung der Umsetzung ist
jedoch nicht moglich, so dass die Antrage, bis auf den Gewasserraum, nochmals so ge-
stellt werden. Die bestehenden Drainageleitungen im Projektgebiet mussen weiterhin funk-
tionsfahig bleiben, weshalb wir das geplante Spulen der Drainageleitungen sehr begrus-
sen. In den Projektunterlagen wird lediglich festgehalten, dass die Leitungen wieder ans
Gewasser angeschlossen werden. Es fehlen Angaben dariber, in welche Hohenlage tber
der Sohle die Einleitungen erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass es infolge der Revitali-
sierung, auch wenn keine Anderungen an der Sohlenhdhe vorgenommen werden sollen,
infolge der angestrebten Gewéasserdynamik resp. der verminderten Abflussgeschwindigkeit
des Werrikerbachs zu Auflandungen kommen kann, welche die einmiundenden Drainage-
leitungen einstauen. Ein Einstau der Drainagen ist mit geeigneten baulichen Mitteln oder
mit verbindlichen Auflagen im Unterhaltsplan zur Sohlenrdumung zu verhindern. Gemass
Art. 19 der Statuten der Unterhaltsgenossenschaft Uster diirfen Baume und Straucher nicht
in einer geringeren Entfernung als 7 m von den Drainageleitungen gepflanzt werden. Diese
Auflage ist nun im Uberarbeiteten Technischen Bericht enthalten. Die Bepflanzungspléane
mussen entsprechend umgesetzt werden. Ebenso sind bei der Bepflanzung die Grenzab-
stdnde gegenuber den Wegen einzuhalten, sodass der landwirtschaftliche Verkehr nicht
behindert wird. Der Weg auf Kat.-Nr. D1524 wird fur die forstwirtschaftliche Bewirtschaftung
des Waldes auf dem Grundstlick Kat.-Nr. D1520 verwendet, weshalb die geplante Furt so
angelegt werden muss, dass ein Befahren mit schweren Forstfahrzeugen weiterhin moglich
ist, wie im Technischen Bericht, Revitalisierung, Punkt 6.6 (Gestaltung) bereits erwahnt.
Bei den geplanten Boschungsanpassungen ist darauf zu achten, dass die Stabilitat der an-
grenzenden Wege nicht beeintrachtigt wird. Der Weg Kat.-Nr. D1524 ist im Eigentum der



Baudirektion

i‘ AWEL 23-0047

Unterhaltsgenossenschaft Uster, jedoch in der Unterhaltspflicht der Unterhaltsgenossen-
schaft Greifensee, weshalb deren Vertreter bei der Gestaltung der Furt anzuhéren sind. Im
Technischen Bericht wird auf Seite 40 erwahnt, dass die Baustellenzufahrt Giber den
Hirzenacherweg erfolgt. Dieser Weg ist im Eigentum der Unterhaltsgenossenschaft Uster,
jedoch in der Unterhaltspflicht.der Unterhaltsgenossenschaft Greifensee, weshalb auch be-
zlglich der Baustellenzufahrt Vertreter beider Genossenschaften beigezogen werden mus-
sen. Im Bericht "Bodenprojekt" wird auf eine mdgliche landwirtschaftliche Bodenverbesse-
rung im Grundsttick Kat.-Nr. E3698 verwiesen. Wir mdchten bereits jetzt darauf hinweisen,
dass quer durch diese Parzelle eine Drainagehauptleitung verlauft, welche bei einer allfalli-
gen Planung einer Bodenverbesserung angemessen berucksichtigt werden muss.

l. Bauen ausserhalb Bauzonen
ARE-RP-Landschaft Sachbearbeitung: Meret Burkart (+41 43 259 41 91)

Voraussetzungen der Standortgebundenheit mit Beurteilung

Vorhaben sind im Sinne von Art. 24 des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 (RPG)
standortgebunden, wenn eine dem Zonenzweck widersprechende Baute oder Anlage aus
technischen oder betriebswirtschaftlichen Griinden oder wegen der Bodenbeschaffenheit
auf einen Standort ausserhalb der Bauzone angewiesen ist. Dabei beurteilen sich die Vo-
raussetzungen nach objektiven Massstaben. Es kann weder ausschliesslich auf subjektive
Vorstellungen und Winsche des Einzelnen noch lediglich auf die persdnliche Zweckmas-
sigkeit und Annehmlichkeit ankommen. An die Erfordernisse der Standortgebundenheit
sind hohe Anforderungen zu stellen (BGE 117 | b 383 E. 3a, mit Hinweisen). Ausserdem
dirfen dem Vorhaben keine Gberwiegenden Interessen entgegenstehen (Art. 24 lit. b
RPG).

Das Bauvorhaben ist Teil eines Gesamtkonzepts, das aus einer Studie (2020) hervorgeht
und insgesamt zehn Projektabschnitte umfasst. Darin wird beabsichtigt, den Werrikerbach
auf seiner gesamten Lange zu revitalisieren. Das vorliegende Vorhaben umfasst Revitali-
sierungsmassnahmen auf den Projektabschnitten 7 - 9. Gemass dem technischen Bericht
vom 1. November 2022 befindet sich der Werrikerbach in einem 6kologisch unbefriedigen-
den Zustand, der Projektperimeter gilt iberwiegend als stark beeintrachtigt. Der Werriker-
bach ist in der kantonalen Revitalisierungsplanung vom 30. April 2015 als Revitalisierungs-
objekt gelistet, das ein mittleres bis grosses 6kologisches Potential mit landschaftlicher Be-
deutung aufweist. Die kantonale Revitalisierungsplanung basiert auf dem Artikel 38a des
Gewasserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG), welcher den Kanton dazu ver-
pflichtet, die naturlichen Funktionen der Gewasser wiederherzustellen. Mit der Umsetzung
des Bauvorhabens soll der Werrikerbach neben der 6kologischen Aufwertung auch fir Be-
suchende erlebbar und zuganglich gemacht werden. Es wird ein Beitrag zur regionalen
Vernetzung der Landschaftskammer Werriker-/Glattenriet geleistet.

Mit dem naturnahen Erscheinungsbild passt sich die vorgesehene Revitalisierung gut in
das Landschaftsbild ein. Der Wert des Werrikerbachs als Landschaftselement wird mit dem
Vorhaben gesteigert. Die Bauabsichten werden aus landschaftlicher Sicht begriisst. Nach
Abschluss der Bauarbeiten ist der Installationsplatz riickzubauen und der urspriingliche Zu-
stand wiederherzustellen.
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Das Vorhaben ist fir die Umsetzung des Gesamtkonzepts (Revitalisierung Werrikerbach)
und aus 6kologischen Griinden notwendig und somit standortgebunden im Sinne von Art.
24 RPG. Uberwiegende Interessen stehen unter Beriicksichtigung einer Nebenbestimmung
nicht entgegen.

Landschaftsschutz:

Das Bauprojekt befindet sich weder in einem Uberkommunalen Inventar noch in einer tber-
kommunalen Schutzverordnung im Bereich des Landschaftsschutzes. Aus Sicht des Land-
schaftsschutzes steht dem Vorhaben nichts entgegen.

J. Gewasserraumfestiegung
AWEL-WB-KoWa Sachbearbeitung: Tobias Schlafli (+41 43 258 85 58)

Nach Art. 36a GSchG legen die Kantone nach Anhorung der betroffenen Kreise den Raum-
bedarf der oberirdischen Gewasser fest, der fir die natlirlichen Funktionen der Gewasser,
den Schutz vor Hochwasser und die Gewassernutzung erforderlich ist.

Laut § 15 j HWSchV wird im Verfahren zur Festsetzung von Wasserbauprojekten geméass §
18 Abs. 4 WWG auch der Gewésserraum festgelegt. Damit werden die Ubergangsbestim-
mungen zur Anderung vom 4. Mai 2011 der GSchV fiir den Projektabschnitt Wildsbergweg
bis Boschstrasse (km 2200 bis km 3100) mit der vorliegenden Projektfestsetzung hinfallig.

Der im vorliegenden Gesamtprojekt ausgeschiedene Gewasserraum, welcher im techni-
schen Kurzbericht, Dateiname us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx, zur Gewasserraum-
festlegung vom 12. Januar 2023 und den zugehoérigen Gewasserraumplanen, 1:500, Plan
Nrn. 8 und 9 vom 12. Januar 2023 (Dateiname: us5003_BP.dwg) nachgewiesen ist, ge-
wahrleistet die in Art. 36a GSchG vorgesehenen Funktionen fir das offentliche Gewasser
sowie den Gewasserunterhalt. Der Festlegung des Gewasserraums im Abschnitt Wilds-
bergweg bis Bdschstrasse (km 2200 bis km 3100) steht somit nichts entgegen.

Fir die Gestaltung und Bewirtschaftung des mit dieser Verfigung festgelegten Gewasser-
raums ist Art. 41c GSchV massgebend.

K. Einsprachen
AWEL-WB-KoWa Sachbearbeitung: Tobias Schlafli (+41 43 258 85 58)

Im Rahmen des Einspracheverfahrens gemass § 18 a Abs. 2 WWG gingen rechtzeitig zwei
Einsprachen ein:

a) Einsprache von Jiirg und Bettina Klein, Zlirichstrasse 7, 8606 Nanikon, vom 18. Oktober
2023

Die Eisprechenden beantragen, den Gewasserraum bei ihrer Parzelle Kat.-Nr. E2431, Zu-
richstrasse 7, 8606 Nanikon, derart zu reduzieren, dass ihr Hauptgebaude nicht im Gewas-
serraum liegt. Bei einer entsprechenden Fihrung der Gewasserraumlinie wurde ein Ge-
wasserraum von immer noch mindestens ca. 14.4 m resultieren.

Sie beantragen weiter, dass drei grosse Eschen in direkter Nahe sudostlich ihres
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Wohnhauses aus Sicherheitsgriinden zu fallen seien. Die Baume seien offensichtlich
schwer krank und in sehr schlechtem Zustand.

Am 21. November 2023 fand in der Folge im Beisein des AWEL, Abteilung Wasserbag,
eine Einigungsverhandlung zwischen Herrn und Frau Klein und der Stadt Uster statt. Uber
die Verhandlung wurde Protokoll gefiihrt.

Behandlung der Einsprache:

Gemass § 15 j HWSchV wird im Verfahren zur Festsetzung von Wasserbauprojekten ge-
mass § 18 Abs. 4 WWG auch der Gewasserraum festgelegt. Fir die Festlegung des Ge-
wasserraums werden sinnvolle Abschnitte gebildet. Ein Abschnitt, der lediglich das Grund-
stuck der Einsprechenden abdecken wiirde, ist zu klein. Der Gewasserraum wird nach
Massgabe von Art. 41a Abs. 1 respektive 2 GSchV bestimmt. Zur Herleitung der Gewas-
serraumbreite wird auf den Technischen Bericht vom 12. Januar 2023, Kapitel 4.2 und 4.3,
verwiesen. Der Gewasserraum der Abschnitte 8 und 9 andert sich vor allem auf der rech-
ten Gewésserseite. Der Ubergang der beiden Abschnitte erfolgt schleifend (iber die Par-
zelle Kat.-Nr. E2431. Die verlangte Reduktion des Gewasserraums ist entsprechend der -
Praxis des AWEL nur in dicht Uberbauten Gebieten (Art. 41c Abs. 1 lit. a GSchV) zulassig,
was vorliegend nicht der Fall ist: Die beiden Gebaude auf Kat.-Nr. E2431 liegen isoliert und
in der kantonalen Freihaltezone. Allerdings geniessen bestehende Bauten im Gewasser-
raum Bestandesschutz gemass Art. 41c Abs. 2 GSchV, soweit sie rechtmassig erstellt wur-
den und bestimmungsgemass nutzbar sind. Zudem wird nach § 15 | HWSchV die an die
bauliche Ausnitzung von Grundstlicken anrechenbare Flache durch Nutzungsbeschran-
kungen nach Art. 41c GSchV nicht geandert. Anders als verlangt, ist eine Anpassung des
Gewasserraums an das bestehende Hauptgebaude nicht zulassig: Gemass der Praxis des
AWEL (siehe Infoplattform Gewasserraum, www.gewaesserraum.ch, Reiter Grundsatze,
Ubergeordnete Prinzipien) sind Gebaude bei der Gewésserraumfestlegung grundsétzlich
nicht zu umfahren, das Anschneiden durch den Gewasserraum ist, auch bei bestehenden
Schutzobjekten, in Kauf zu nehmen.

Philipp Jucker (Stadt Uster) bestatigte anlasslich der Einigungsverhandlung, dass die
Eschen am Eschentriebsterben erkrankt seien und die Fallung der Baume bereits in Pla-
nung sei. Die Baume wurden lediglich im Projekt als «geschutzty markiert. Sie sind in kei-
nem kantonalen oder kommunalen Inventar erfasst.

Dem Antrag, den Gewasserraum bei Parzelle Kat.-Nr. E2431 zu reduzieren, kann nicht ent-
sprochen werden und er ist abzuweisen. Dem Antrag betreffend Fallung der drei Eschen
wird seitens der Stadt Uster nachgekommen, weshalb er diesbezlglich gutzuheissen ist.

b) Einsprache der Gesellschaft fiir Natur- und Vogelschutz Uster (GNVU), Falmenstrasse
25, 8610 Uster, vom 14. Oktober 2023

Zu klaren war die Legitimation des Vereins zur Einsprache. Die Stadt Uster hat den Verein
ersucht, den Nachweis zur Einspracheberechtigung der GNVU beizubringen. Ein solcher
liegt nicht vor.
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Dennoch hat die Stadt Uster den Verein zur Klarung seiner Antrage («Fragen») zu einer
Einspracheverhandlung eingeladen. Am 21. November 2023 fand im Beisein des AWEL,
Abteilung Wasserbau, eine Einigungsverhandlung zwischen dem Vertreter des GNVU und
der Stadt Uster statt. Uber die Besprechung wurde Protokoll gefiihrt.

Mit E-Mail vom 27. November 2023 hat der Verein seine Einsprache zurlickgezogen. Die
Einsprache des GNVU ist somit als durch Riickzug erledigt abzuschreiben, soweit darauf
einzutreten ist.

L. Staats- und NFA-Beitrag
AWEL-WB-KoWa Sachbearbeitung: Tobias Schlafli (+41 43 258 85 58)

Der gesamte Staats- und NFA-Beitrag fir die beitragsberechtigten Aufwendungen des vor-
liegenden Wasserbauprojekts der Stadt Zirich wird voraussichtlich den Gesamtbetrag von
1 Mio. Franken Ubersteigen und liegt damit Giber der Ausgabenkompetenz des AWEL und
der Baudirektion. Die Zusicherung des Staats- und Bundesbeitrags wird daher mit einem
separaten Regierungsratsbeschluss erfolgen.

Es wird verfiugt:

l. Bauliche Veranderung eines Oberflaichengewassers und im
Gewasserraum
1, Das Projekt fir die Revitalisierung des Werrikerbachs, 6ffentliches Gewéasser Nr.

6266, im Abschnitt zwischen der Boschstrasse und dem Wildsbergweg, wird im
Sinne von § 18 Abs. 4 WWG und den folgenden Nebenbestimmungen festgesetzt:

a) Die Allgemeinen Nebenbestimmungen fir Wasserbauten vom 25. Januar 1993
(Fassung vom 21. Januar 2005) sind einzuhalten (Anhang).

b) Der zusténdige Gebietsingenieur des AWEL, Abteilung Wasserbau, Tobias
Schl&fli (tobias.schlaefli@bd.zh.ch), ist vor Baubeginn zu informieren.

c) Der zustandige Gebietsingenieur des AWEL, Abteilung Wasserbau, ist zur
Startsitzung einzuladen.

d) Der zustandige Gebietsingenieur des AWEL, Abteilung Wasserbau, ist zu einer
Abnahme einzuladen.

e) Ohne Genehmigung des zustandigen Gebietsingenieurs des AWEL, Abteilung
Wasserbau, dirfen keine Projekt- oder Materialanderungen am Bach vorge-
nommen werden.

f)  Fur die 6kologische Baubegleitung und landschaftsgestalterische Ausflhrung
ist eine ausgewiesene Fachperson beizuziehen.

g) Der bauliche und betriebliche Unterhalt der Bachparzelle des Gewéssers bleibt
Sache der zustéandigen Stadt Uster.
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Fur den Ausbau sind gebietstypische Materialien zu verwenden (kein Granit),
und der Verbau mit Steinen ist auf das absolute Minimum zu beschranken.

Bei einer Begrunung respektive Wiederbepflanzung sind einheimische, stand-
ortgerechte Pflanzen und Saatgut zu verwenden. Die Begriinung ist mit dem
AWEL, Abteilung Wasserbau, abzusprechen.

Die Ufer- und Sohlensicherung ist auf das notwendige Minimum zu beschran-
ken.

Allfallige Absturzsicherungeh bei den Briicken sind mit dem AWEL, Abteilung
Wasserbau, abzusprechen.

Es ist wahrend des Baus eine Musterabschnitt zu erstellen und vom AWEL,
Abteilung Wasserbau, genehmigen zu lassen.

Wahrend der Arbeiten ist eine Wasserhaltung zu erstellen.

Wassertriibungen durch Bauarbeiten sind zu vermeiden, und Zementwasser
darf nicht in das Gewasser gelangen.

Fur temporare Ein- und Anbauten (Baustelleninstallationen, provisorische Bau-
ten, Einbauten fur die Wasserhaltung usw.) im Gewassergebiet wahrend der
Bauzeit liegt die vollumféngliche und alleinige Haftung flir den Hochwasser-
schutz beim ausfiihrenden Unternehmer.

Wahrend der Bauarbeiten ist das Abflussprofil so weit freizuhalten, dass ein
Hochwasser jederzeit ungehindert abfliessen kann. Insbesondere Baugertiste
sind so anzuordnen, dass sie den Hochwasserabfluss nicht behindern bzw.
rechtzeitig ausgebaut werden koénnen.

Die Arbeiten sind durch eine im Wasserbau erfahrene Firma auszufthren.

Die Auflagen und Bedingungen gemass Zustimmung der Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB) vom 16. Oktober 2023 sind einzuhalten.

Das vom neuen Bachlauf des 6ffentlichen Gewassers beanspruchte Gebiet ist von
der zustandigen Stadt Uster zu erwerben und dem Kanton Zirich unentgeltlich als
offentliches Bachgebiet abzutreten. Die Bereinigung des Grundeigentums hat im
Einvernehmen mit dem AWEL, Abteilung Wasserbau, zu erfolgen (Vereinigung der
unvermarkten Gewasserparzellen). Alle hieraus entstehenden Kosten sind von der
zustandigen Stadt Uster zu tragen. Sie sind jedoch im Sinne der Erwagungen
staatsbeitragsberechtigt. Die neu als 6ffentliches Bachgebiet anzutretenden Fla-
chen mussen frei von jeglicher Belastung sein.

Die Mutationsunterlagen sind dem AWEL, Abteilung Wasserbau, von der Bewilli-
gungsinhaberin spatestens drei Monate nach Bauvollendung zur Genehmigung
einzureichen.



Baudirektion

KI AWEL 23-0047

Das AWEL wird erméachtigt, den Kanton Zirich bei allen fir die Eigentumsbereini-
gung am offentlichen Gewasser betreffend diese Verfligung notwendigen Handlun-
gen rechtsverbindlich zu vertreten. Die Stadt Uster hat auf eigene Veranlassung
und Kosten das Vermessungswerk bezuglich der bewilligten Veranderungen am
offentlichen Gewasser nachfuhren zu lassen.

Einbauten ins Grundwasser

Der Stadt Uster wird flr die Revitalisierung des Werrikerbachs zwischen der Wilds-
bergwegbriicke und der Boschstrassenbriicke am westlichen Siedlungsrand von
Werrikon, Uster, die Bewilligung, die Aushubsohlen bzw. Bauteile im Grundwasser
bis auf die erforderlichen Koten zu erstellen sowie den Grundwasserspiegel wah-
rend der Dauer der Bauarbeiten unter die Baugrubensohle abzusenken (GWA g
6.30), unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

a) Die Allgemeinen Nebenbestimmungen fur das Bauen im Grundwasser und
Grundwasserabsenkungen vom Dezember 2004 (Anhang) sind verbindlich.

b) Das Protokoll der Pumpenforderleistung (s. Anhang) ist von der Bauleitung ab
der Installation der Grundwasser-Entnahmevorrichtungen zu fihren und nach
dem Abschluss der Bauwasserhaltung umgehend, spatestens aber bei Bauab-
nahme, dem AWEL, Abteilung Gewasserschutz, Stampfenbachstrasse 14,
8090 Zurich, zur Abrechnung einzureichen.

c) Furdas wahrend der Bauzeit abgeleitete Grundwasser sind, vorbehaltlich einer
neuen Gebuhrenordnung, folgende Gebuhren zu entrichten:

- Bei einer Hochstleistungsfahigkeit der Entnahmevorrichtungen bis
1000 I/min: Fr. 4.20 pro I/min der Hochstleistungsfahigkeit und Jahr.

- Bei einer Hochstleistungsfahigkeit der Entnahmevorrichtungen von tber
1000 I/min: Fr. 2.10 pro I/min der Hochstleistungsfahigkeit und Jahr, zusatz-
lich Fr. 17.60 pro 1000 m? geforderten Wassers. Fehlen Messeinrichtungen,
so wird die geférderte Wassermenge aufgrund der Hochstleistungsfahigkeit
der Entnahmevorrichtungen im Dauerbetrieb errechnet.

Die Gebuhren werden pro rata temporis erhoben. Sie betragen in jedem einzelnen
Fall jedoch mindestens Fr. 300.00. Die Geblhren entfallen, sofern das Wasser
dem Grundwasserleiter wieder zugeflhrt wird.

Biosicherheit
Dem Vorhaben wird unter folgenden Nebenbestimmungen in umweltrechtlicher
Hinsicht (Aspekt invasive Neobiota) zugestimmt:

a) Die in den Projektunterlagen und insbesondere im Bodenkonzept im Kapitel
4.3 vorgesehenen Massnahmen sind umzusetzen.

b) Endgestaltete Flachen sind, sofern andere Auflagen insbesondere des Natur-
schutzes nicht dagegensprechen, so rasch wie moglich zu begriinen. Das
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Anpflanzen von gebietsfremden Pflanzen an Gewassern ist verboten. Die Fla-
chen sind, bis sich die Zielvegetation entwickelt hat, regelmassig beztglich in-
vasiver Neophyten zu kontrollieren (mindestens vier Kontrollen pro Vegetati-
onsperiode). Aufkommende invasive Neophyten sind zu bekampfen.

Die Ubergabe der Kontrolle und Bekdmpfung von invasiven Neophyten (Pflege
der Grinflachen) an den regularen Unterhalt ist so zu organisieren, dass eine
lickenlose Pflege sichergestellt ist. In das Unterhalts- und Pflegekonzept ist
die Neophytenkontrolle und -bekédmpfung zu integrieren. Renaturierte Flachen
sind von invasiven Neophyten maoglichst freizuhalten. In die Erfolgskontrolle ist
der Aspekt invasive Neophyten zu integrieren.

Neozoen _

Maschinen und zugefiihrtes Material miissen frei von aquatischen Neozoen
sein, das heisst, es darf kein unbehandeltes Material aus belasteten Gewas-
sern zugefuhrt werden und Maschinen missen nach der Verwendung an be-
lasteten Gewassern bei Bedarf (zur Verhinderung der Verschleppung) so ge-
reinigt werden, dass eine Verschleppung aquatischer Neobiota ausgeschlos-
sen werden kann.

Es ist sicherzustellen, dass zugeflihrtes Material (bspw. fur Auffillung des Wei-
hers oder der Gewassersohle) frei von invasiven aquatischen Neozoen ist.

Gemass Projektunterlagen liegt eine Belastung des Gewassers mit invasiven
aquatischen Neozoen vor, d.h. das Material darf ohne Vorbehandlung nur im
Unterlauf des belasteten Gewassers verwendet werden. Andere Mdglichkeiten
sind die Zwischenlagerung an Land und Trocknung vor der Weiterverwendung
oder der Einbau als unbelasteter Aushub in einer Kiesgrube.

Fischerei

Die fischereirechtliche Bewilligung nach Art. 8 und 9 des Bundesgesetzes Uber die
Fischerei vom 21. Juni 1991 wird unter den nachfolgenden Nebenbestimmungen
erteilt:

a)

Arbeiten, welche die Gewassersohle tangieren, durfen nur zwischen Mai und
September ausgefliihrt werden.

Es ist eine Wasserhaltung zu installieren.

Der Bachlauf muss in Form eines schmalen, pendelnden Niederwassergerin-
nes ausgebildet werden.

Allfallige Sohlfixpunkte missen mit formwilden Blécken geschisselt und rau
gestaltet werden, so dass sich darunter moglichst tiefe Kolke ausbilden kon-
nen.

Das Niederwassergerinne muss Uppig strukturiert werden und maoglichst viele
Fischverstecke aufweisen.



VI.

Baudirektion
il AWEL 23-0047

f)  Die Ufer mlssen ingenieurbiologisch gesichert werden.

g) Insbesondere auf der West-Stidwestseite ist auf eine ausreichende Beschat-
tung zu achten.

h) Es ist eine Musterstrecke anzulegen, die von der FJV abgenommen werden
muss.

i) Die Arbeiten missen in der Ausflihrungsphase in enger Zusammenarbeit mit
dem zustandigen Fischereiaufseher Werner Honold erfolgen (Kontakt: wer-
ner.honold@bd.zh.ch). Er ist dazu spatestens zwei Wochen vor Beginn der Ar-
beiten zu informieren und mit einem elektronischen Satz der bewilligten Plane
zu bedienen.

Die Fischerei- und Jagdverwaltung ist an die Bausitzungen einzuladen und mit den
Protokollen zu bedienen (lukas.bammatter@bd.zh.ch, werner.honold@bd.zh.ch).

Die lokale Fischereipachtgesellschaft (Fischereirevier 257) ist auf elektronischem
Wege mit einer Bewilligungskopie zu bedienen (Kontakt: Bernhard Stettler, kaber-
oro@ggaweb.ch).

Naturschutz

Das Vorhaben wird naturschutzrechtlich nach Art. 18 NHG unter folgenden Neben-
bestimmungen bewilligt:

a) Die geplanten Holzlatten als Ersatz flir Bankette in den Durchlassen miissen
regelmassig kontrolliert und in Stand gesetzt werden (angemessene Unter-
haltsarbeiten). Dies muss in Unterhaltskonzept festgehalten werden

b) Das Projekt ist durch eine floristisch und faunistisch ausgewiesene Fachper-
son im Bereich Gewasserokologie bei der weiteren Detailplanung, der Aus-
fuhrung und bei der Pflege (mindestens wahrend der ersten drei Jahre nach
der Fertigstellung) zu begleiten.

C) Die Fachstelle Naturschutz, Nina Dahler (nina.daehler@bd.zh.ch), ist Uber
den Baustart mindestens zwei Wochen vor Baustart zu informieren.

d) Es soll eine Musterstrecke erstellt werden, zu deren Besichtigung die Fach-
stelle Naturschutz einzuladen ist.

Bodenschutz
Folgende Antrage sind an das Revitalisierungsprojekt zu stellen:

a)  Temporar genutzte Boden (fir Pisten, Zwischenlager u.dgl.): Es missen Bo-
den mit gleicher Bodenfruchtbarkeit wie vor der temporaren baulichen Bean-
spruchung wiederhergestellt werden.
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Bei der Ausfiihrung bodenrelevanter Arbeiten sind die Grundsatze zum sach-
gerechten Umgang mit Boden im Kapitel 2 der Richtlinien fir Bodenrekulti-
vierungen des Kantons Zurich vom Mai 2003 massgebend (Richtlinien unter
www.zh.ch/bodenschutz).

Der Verlust an Fruchtfolgeflache muss gleichwertig kompensiert werden. Die
Kompensation muss spatestens erfolgen, wenn die Gesamtflache der noch
nicht erflllten Kompensationspflichten aus diesem und aus weiteren kommu-
nalen Bauvorhaben grosser ist als 5000 m?. Zu kompensieren ist dann diese
Gesamtflache.

Geeigneter abgetragener Oberboden und Unterboden muss grundséatzlich
wieder als Boden verwertet werden.

Vor Baubeginn muss der Fachstelle Bodenschutz des Kantons Zurich (bo-
denschutz@bd.zh.ch) die gesetzeskonforme Verwertung des verwertungs-
pflichtigen abgetragenen Bodens vollstandig aufgezeigt werden. Spatere Ab-
weichungen davon erfordern eine Bewilligung.

Der gesetzeskonforme Umgang mit abgetragenem Boden aus Flachen mit
Belastungshinweisen ist vor Baubeginn sicherzustellen. Hierfur ist eine Fach-
person flr Bodenverschiebungen beizuziehen (Liste s. www.zh.ch/bodenver-
schiebung).

Vor Baubeginn sind der Fachstelle Bodenschutz Name und Adresse der
Fachperson fiir Bodenverschiebungen mitzuteilen.

Der Beginn des Bodenabtrags muss der Fachstelle Bodenschutz spatestens
einen Tag im Voraus mitgeteilt werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten ist der Fachstelle Bodenschutz des
Kantons Zirich (bodenschutz@bd.zh.ch) eine Dokumentation des ausgefihr-
ten Bauwerkes soweit mdglich auch digital in den Formaten DXF oder Sha-
pefile zuzustellen (Plane und Quantifizierungen: Flachen mit baulichen Ein-
griffen in Boden, Fruchtfolgeflachenverluste, Nachweis des gesetzeskonfor-
men Umgangs mit abgetragenem Boden, Massnahmen zum sachgerechten
Umgang mit Boden und Beurteilung des Erhalts bzw. der Wiederherstellung
der Bodenfruchtbarkeit temporar beanspruchter Boden).

Baute im Waldabstandsbereich (Forstrechtliche Bewilli-
gung)

Die forstrechtliche Bewilligung fiir die Unterschreitung des gesetzlichen Waldab-
standes wird unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

a)

Das Waldareal darf nicht zum Aufstellen von Baubaracken oder Geraten,
Parkieren von Fahrzeugen oder zur Deponie von Material, Aushub und der-
gleichen beansprucht werden.
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Landwirtschaft
Hinsichtlich landwirtschaftlicher und meliorationstechnischer Belange wird das Vor-
haben unter folgenden Nebenbestimmungen bewilligt:

a) Die Drainagen missen weiterhin funktionsttichtig sein und durfen nicht ein-
gestaut werden. Eine uneingeschrankte Vorflut ist mit geeigneten baulichen
oder Unterhaltsmassnahmen sicherzustellen.

b)  Bei Bepflanzungen sind die Grenzabstédnde zu den Wegen und ein Pflanzab-
stand von sieben Metern zu den Drainageleitungen einzuhalten, damit keine
Wurzeleinwachsungen erfolgen.

c) Die Furt im Weg Kat.-Nr. D1524 ist derart zu gestalten, dass die Befahrbar-
keit mit schweren Forstwirtschaftsfahrzeugen weiterhin moglich ist.

d)  Durch die Béschungsanpassungen darf die Stabilitat der angrenzenden
Wege nicht beeintrachtigt werden.

e) Die Vertreter der Unterhaltsgenossenschaften Uster und Greifensee sind
zum Projekt beizuziehen.

Bauen ausserhalb Bauzonen
Dem vorstehend beschriebenen Bauvorhaben wird nach Art. 24 RPG im Sinne der
Erwagungen unter Beriicksichtigung einer Nebenbestimmung zugestimmt.

a) Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Installationsplatz auf dem Grund-
stlick Kat.-Nr. D1504 riickzubauen und der urspriingliche Zustand wiederher-
zustellen.

Gewasserraumfestiegung

Gestutzt auf Art. 41a GSchV und § 15 j HWSchV wird der Gewasserraum am 6f-
fentlichen Gewasser gemass dem Situationsplan Gewasserraum und dem dazuge-
horigen Bericht festgelegt.

Einsprachen
Die von Jurg und Bettina Klein erhobene Einsprache vom 18. Oktober 2023 wird im
Sinne der Erwagungen teilweise gutgeheissen und im Ubrigen abgewiesen.

Es wird festgestellt, dass die Einsprache von der Gesellschaft fir Natur- und Vogel-
schutz Uster vom 14. Oktober 2023 mit E-Mail vom 27. November 2023 zurtickge-
zogen wurde. Demnach wird die Einsprache als erledigt abgeschrieben.

Staats- und NFA-Beitrag
Die Zusicherung des Staats- und NFA-Beitrags wird mit einem separaten Regie-
rungsratsbeschluss erfolgen.

Gebiihren
Fir diese Verfigung werden keinerlei Gebuihren erhoben.
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XIV. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfligung kann innert 30 Tagen, von der Zustellung an gerechnet,
beim Baurekursgericht des Kantons Ztrich, Postfach, 8090 Zrich, schriftlich Re-
kurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausflihrung einzureichende Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begrindung enthalten. Die angefochtene Verfu-
gung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und,
soweit moglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts
sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

XV. Mitteilung

- Stadtverwaltung Uster, Bahnhofstrasse 17, Postfach, 8610 Uster AWEL (Beila-
gen: Allgemeine Nebenbestimmungen fur Wasserbauten vom 25. Januar 1993
[Fassung vom 21. Januar 2005]; Zustimmung der SBB vom 16. Oktober 2023)

- Stadt Uster, Bahnhofstrasse 17, 8610 Uster

- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dubendorf (Beilagen: Allge-
meine Nebenbestimmungen flr Wasserbauten vom 25. Januar 1993 [Fassung
vom 21. Januar 2005]; Zustimmung der SBB vom 16. Oktober 2023)

- Jurg und Bettina Klein, Zirichstrasse 7, 8606 Nanikon (Einschreiben)

- Gesellschaft fur Natur- und Vogelschutz Uster, Falmenstrasse 25, 8610 Uster
(Einschreiben)

- SBB AG, Immobilien — Grundstticksmanagement, Vulkanplatz 11, 8048 Ztrich

- Fischereipachtgesellschaft: Bernhard Stettler, kaberoro@ggaweb.ch

- BD/AWEL/Abt. F + K, Eileen Keller (elektronisch)

- BD/AWEL/Abt. Wasserbau, Sektion KoWa, Martin Schmidt (elektronisch)

- BD/AWEL/Abt. Wasserbau, Sektion GH, Dominik Kohler (elektronisch)

AWEL Amt flr
Abfall, Wasser, Energie und Luft
Christoph Zemp, Amtschef

) Fur diese Verflgung ist bis heute
2 5. Juli 2024 beim AWEL, Abteilung Wasserbau,
Versanddatum: kein Rekurs eingegangen.

Zurich, 7. Oktober 2025

AWEL, Abteilung Wasserbau
Sektion Kommunaler Wasserbau

Tobias Schlafli
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Ausgangslage

Gewasserschutzgesetz

Gewadsserschutzverordnung

Gossweiler

1 Ausgangslage

Das vorliegende Wasserbauprojekt beinhaltet eine Teilstrecke des Werriker-
bachs in der Gemeinde Uster. Es handelt sich um das 6ffentliche Gewasser-Nr.
6'266 mit der Kilometrierung 2'200 — 3'100. Es wird nachfolgend
“Revitalisierung Werrikerbach, Abschnitt 7-9" genannt.

Im Jahre 2020 wurde im Auftrag der Gemeinden Greifensee und Uster flr den
gesamten Werrikerbach eine Revitalisierungsstudie ausgearbeitet.

Es ist vorgesehen den Werrikerbach auf der gesamten Lange betreffend
Okologie, Hochwasserschutz und Erholung aufzuwerten.

Die Revitalisierung des Werrikerbachs ist im regionalen Richtplan Oberland mit
1. und 2. Prioritdt mit kommunaler Zustandigkeit festgeschrieben.

Mit der Vorprifung des Bauprojekts vom AWEL, wurde eine erneute
Beurteilung des Gewasserraumes flr die Abschnitte 7-9 gefordert, was mit
diesem Bericht erledigt wird.

2  Gesetzliche Grundlage

2.1 Gewadsserschutzgesetz (GSchG, SR 814.20)

Gemass Art. 36a Abs. 1 des Gewasserschutzgesetzes vom 24. Januar 1991
(GSchG) legen die Kantone nach Anhorung der betroffenen Kreise den
Raumbedarf der oberirdischen Gewasser fest, der fir die Gewahrleistung
folgender Funktionen erforderlich ist (Gewdsserraum):

a. die naturlichen Funktionen der Gewasser;
b. den Schutz vor Hochwasser;
c. die Gewassernutzung.

2.2 Gewadsserschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) und
Verordnung iiber den Hochwasserschutz und die
Wasserbaupolizei (HWSchV, LS 724.112) - Anwendung des
neuen Rechts

Mit der am 13. Dezember 2011 vom Regierungsrat beschlossenen Anderung
der Verordnung Uber den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei vom
14. Oktober 1992 (HWSchV) wird nach § 15 j HWSchV im Verfahren zur
Festsetzung von Wasserbauprojekten gemass § 18 Abs. 4 des
Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG, LS 724.11) auch der
Gewasserraum festgelegt.

Damit werden die Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 4. Mai 2011
der Gewasserschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV) fir das
aufliegende Projekt "Revitalisierung Werrikerbach, Abschnitt 7-9" hinfallig bzw.
der notwendige Gewasserraum wird entsprechend Art. 41a GSchV konkretisiert
und festgelegt.

us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx
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Abschnittsbildung

Minimaler Gewésserraum

Gossweiler

3 Berechnung des Gewasserraums

Die Berechnung der Gewdsserraumbreite erfolgt geméass dem Ablauf der
Informationsplattform zur Gewasserraumfestlegung des Kantons Zirich
(Gewaesserraum.ch). Die hierzu notwendigen Informationen finden sich in den
Karten des Themas Wasser vom kantonalen GIS-Browser.

Der firr die Gewasserraumausscheidung festzulegende Bereich wird anhand
verschiedener Kriterien wie Okomorphologie, Gerinnesohlenbreite,
Breitenvariabilitat eingeteilt.

Der minimale Gewasserraum ist abhangig von der naturlichen
Gerinnesohlenbreite (nat. GSB):

Die tatsachliche vorhandene GSB wird hierbei mit einem Korrekturfaktor
multipliziert. Dieser ist abhangig von der vorhandenen Breitenvariabilitat.

Keine Variabilitat Faktor 2
Eingeschrankte Variabilitat Faktor 1.5
Ausgepragte Variabilitat Faktor 1

Nat. GSB = GSB x Faktor Gerinnevariabilitét

Bei offenen Fliessgewadssern ausserhalb von Schutzgebieten wird der minimale
Gewasserraum gem. Art. 41a Abs. 2 GSchV festgelegt.

bmin = 2.5 x Nat. GSB + 7.0 m

Fur Gewasser mit einer nat. GSB von < 2.0 m betrdgt die Gewasserraumbreite
hierbei 11.0 m.

Innerhalb von Schutzgebieten wird der minimale Gewasserraum gem. Art. 41a
Abs.1 GSchV (Biodiversitatskurve) festgelegt (vgl. Abbildung 1).

bmin = 6 x Nat. GSB + 5.0 m

Fur Gewadsser mit einer nat. GSB von < 1.0 m betrdgt die Gewasserraumbreite
hierbei 11.0 m

Uferbereichsbreite in Funktion zur nafiirlichen Gerinnesohlenbreite

Breite zur Sicherstellung der Biodiversitiit

wn

(=}

wn

Uferhereichsbreite in Metem (einseitig)

0 2 4 b 8 10 12 14 16 18
natirliche Gerinnesohlebreite in Mefern

Abbildung 1 Quelle: Bundesamt fiir Wasser und Geologie (BWG) unter Mitarbeit des
Bundesamts fir Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern, 2000
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4,

5.

Erhéhung

Anpassung priifen

Schlussprifung

Gossweiler

Es wird geprift, ob der minimale Gewasserraum fiir den betrachteten
Abschnitt erhoht werden soll. Hierbei werden folgende Aspekte beurteilt:

Sofern ein Hochwasserschutz-Defizit (Kapazitatsengpass) vorhanden ist,
muss der Gewasserraum erhdht werden, um den Raum fiir ein
Hochwasserschutzprojekt sicherzustellen.

Ist gemass kantonaler Revitalisierungsplanung grosses Potential vorhanden,
oder handelt es sich um einen Abschnitt 1. Prioritat, ist der Gewasserraum
gemass Biodiversitatskurve, oder einem Fachgutachten zu sichern.

Ist der Abschnitt gem. Okomorphologie als "wenig beeintrachtigt", oder
“natdrlich, naturnah” eingestuft, ist der Abschnitt gem. Biodiversitatskurve,
oder einem Fachgutachten zu sichern.

Wird der Abschnitt hinsichtlich Wasserkraft genutzt, ist zu prifen, ob der
minimale Gewasserraum hierzu ausreichend, oder allenfalls zu erhéhen ist.

In diesem Schritt wird gepriift, ob eine asymmetrische Anordnung des
Gewasserraumes eine bessere Ldsung hinsichtlich baulicher Gegebenheiten,
oder bestehender Vorgaben harmonisiert werden kann. In dicht Gberbauten
Gebieten kann fallweise die Reduktion des Gewédsserraumes in Betracht
gezogen werden.

Eine Interessenabwagung wird bendtigt, sofern der Gewdsserraum gemass
Schritt 3 erhoht, oder in Schritt 4 angepasst wird. Die Interessenabwédgung
gliedert sich in die vier Schritte Interessenermittiung, Interessenbewertung,
Interessenabwagung und Entscheid. Aus dem Resultat der
Interessenabwagung ergibt sich, ob der ausgeschiedene Gewasserraum
rechtmaéssig, zweckmassig und verhaltnismassig ist. Trifft dies zu, kann der
Gewasserraum ausgeschieden werden. Andernfalls sind anhand der Schritte 3
bis 4 iterativ mogliche Alternativen zu prifen.

Fur den hier vorliegenden Bericht wurde die Interessenabwagung in dem
eigens dazu vom Kanton zur Verfligung gestellten Formular abgehandelt.
Dieses liegt im Anhang des hier vorliegenden Berichtes.
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4  Herleitung der Breitewahl
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Abbildung 2 Abschnittstbersicht

4.1 Abschnitt 7

Der Abschnitt 7 beginnt bei Kilometrierung 2200 und reicht bis nach der
Unterquerung des Bahntrasses bei Kilometrierung 2'360. Die
okomorphologische Klassierung ist je zur Halfte "Stark beeintrachtigt”, bzw.
"Kinstlich, naturfremd". Der Gewasserabschnitt weist einen mittleren
Revitalisierungsnutzen auf, ist aber ein prioritarer Abschnitt gemaéss kantonaler
Revitalisierungsplanung.

Die Bachparzelle liegt im Landwirtschaftsgebiet. Stidlich angrenzend an die
Bachparzelle entsprechen die Zonen der Quartiererholungszone, Landwirt-
schaftszone und Wald. Nordlich des Gewassers grenzt Gewerbezone an.
Samtliche angrenzenden Parzellen werden vom Gewésserraum tangiert.

In diesem Abschnitt ist eine Gewasser- und Waldabstandslinie auf den
Parzellen Nrn. E2474 und E2898 vorhanden.

Abbildung 3 Abstandslinien geméass OREB, griin = Wald, blau = Gewésser
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3. Erhéhung
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5. Schlusspriifung

1.Abschnittsbildung

2. Minimaler Gewasserraum

Gossweiler

Die GSB betragt in diesem Abschnitt 1.2 m. Aufgrund der nicht vorhandenen
Breitenvariabilitat berechnet sich die nat. GSB folgendermassen:

Nat. GSB 1.2mx2=24m
Der minimale Gewdsserraum berechnet sich gem. Art. 41a Abs. 2 GSchV
bmin 25x24m+70m=13.0m

Da der Abschnitt gemass kantonaler Revitalisierungsplanung in 1. Prioritat
eingeteilt wurde, ist der Gewasserraum zu erhdhen. Die Erhdhung erfolgt
gemass der Biodiversitatskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV).

Berhsht 6x24m+50m=194m

Um fir die geplante Revitalisierung genligend unverbauten Raum zur
Verfligung zu stellen, wird der Gewasserraum gemass Schritt 3 angepasst.

Auf der linken Gewasserseite soll die Gewasserraumgrenze auf die
Parzellengrenze des Gewassers (tw. Gemeindegrenze) zu liegen kommen.

Auf der rechten Gewasserseite verschiebt sich dadurch die
Gewdsserraumgrenze bis auf ca. 2 m an die parallel verlaufende
Gewasserabstandslinie. Zum Schutz des Gewassers vor schadlichen
Einwirkungen wird die Gewasserraumgrenze bis auf die Gewasserabstandslinie
vergrdssert. Diese Harmonisierung hat beziiglich baulicher Ausnutzung keine
nachteiligen Auswirkungen.

Der dadurch erh6hte Gewadsserraum betragt 22.3 m.

Beim Durchlass der Bahntrasse ist keine Gewasserabstandslinie vorhanden. Fir
den Durchlass ist kein Offnungspotential vorhanden, aus diesem Grund wird in
dem Teilabschnitt der minimale Gewasserraum von 13.0 m ausgeschieden.

Die Interessenabwdgung wurde in der vom Kanton eigens dafir erstellten
Excel-Datei abgehandelt.

4.2 Abschnitt 8

Der Abschnitt 8 reicht von Kilometrierung 2'360 bis 2'600. Okomorphologisch
ist der Abschnitt als "Stark beeintrachtigt" klassiert. Fiir den Abschnitt ist hohes
Revitalisierungspotential vorhanden.

Die Bachparzelle und die rechts liegenden Flachen befinden in der
Landwirtschaftszone. Links der Bachparzelle befindet sich eine Freihaltezone,
welche im Eigentum der Stadt Uster ist. Auf beiden Gewasserseiten sind
Fruchtfolgeflachen (FFF) vorhanden. Die Nutzungseignungsklasse (NEK) ist auf
der linken Seite 6, auf der rechten Seite 1-5.

Die GSB betragt in diesem Abschnitt 1.2 m. Aufgrund der nicht vorhandenen
Breitenvariabilitat berechnet sich die nat. GSB folgendermassen:

Nat. GSB 1.2mx2=24m
Der minimale Gewasserraum berechnet sich gem. Art. 41a Abs. 2 GSchV

bmin 25x24m+7.0m=13.0m

us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx
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3. Erhéhung
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5. Schlussprifung

1.Abschnittsbildung

Gossweiler

Da flir den Abschnitt hohes Revitalisierungspotential vorhanden ist, muss der
Gewdsserraum erhoht werden. Die Erhdhung erfolgt gem. der
Biodiversitatskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV).

Berhsht 6x24m+50m=194m

Der gemass Schritt 3 festgelegte Gewasserraum wird folgendermassen
asymmetrisch festgelegt:

Die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) verlangt, dass
entlang von oberirdischen Gewassern der Einsatz von Pflanzenschutzmittel in
einem Pufferstreifen untersagt ist (6 m ab Gewasser keine Pflanzenschutz-
mittel, 3 m ab Gewasser kein Dlinger).

Der Gewasserraum wird rechtsufrig in einem Abstand von 3.5 m parallel zur
Grenze der Gewasserparzelle festgelegt. Dies entspricht einem parallelen
bewirtschaftbaren Streifen, welcher zeitgleich die Vorgaben der ChemRRV
einhalt. Im ganzen Abschnitt kann so der geforderte Mindestabstand von 6 m
zum Gewasser eingehalten werden. Die privaten Parzellen konnen dadurch wie
bisher bewirtschaftet werden.

Der erhdhte Gewasserraum verschiebt sich auf die Parzelle der Stadt Uster.
Damit die vorgesehenen Revitalisierungsmassnahmen innerhalb des
Gewadsserraumes realisiert werden konnen, wird der Gewasserraum parallel zur
linksufrigen Grenze der Gewasserparzelle festgelegt. Der Abstand betragt 19.4
m ab der rechten Parzellengrenze.

Mit dieser asymmetrischen Festlegung werden sowohl hochwertigere
Fruchtfolgeflachen (NEK 1-5) als auch private Eigentiimer durch
Nutzungseinschrankungen auf der rechten Gewasserseite geschont. Der
Gewasserraum beansprucht tiberwiegend Fruchtfolgeflachen mit NEK 6
innerhalb der Freihaltzone auf der linken Gewésserseite.

Die Fachstelle Bodenschutz hat in der Stellungnahme zum Bauprojekt eine
Verringerung des Gewasserraumes auf den minimalen Gewdsserraum gemass
Schritt 2 zugunsten der Fruchtfolgeflachen gefordert. Der Abschnitt liegt
jedoch weder in einem dicht Gberbauten Gebiet, noch liegen topographische
Verhéltnisse vor, durch welche eine durchgehende Bewirtschaftung
verunmoglicht wird. Aus rechtlicher Sicht ist der Gewasserraum gem. Art 41 a
zu erhdhen. Die Erhdhung gemass Biodiversitatskurve hat sich hierbei bewahrt.

Die Bewirtschaftung der durch den Gewdsserraum beanspruchten Parzelle hat
extensiv zu erfolgen. Die Bodenqualitat wird hierdurch nicht beeintréchtigt.

Der erh6hte Gewdsserraum betragt durchgangig 22.9 m.

Die Interessenabwagung wurde in der vom Kanton eigens dafir erstellten
Excel-Datei abgehandelt.

4.3 Abschnitt 9

Der Abschnitt 9 reicht von Kilometrierung 2'600 bis 3'100. Okomorphologisch
ist der Abschnitt als "Stark beeintrachtigt” klassiert.

Die Bachparzelle liegt inmitten der Landwirtschaftszone. Rechtsufrig sind

Fruchtfolgeflache der NEK 1-5 vorhanden. Linksufrig verlauft der Hirzerenweg

us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx
12. Januar 2023 9/17



2. Minimaler Gewasserraum

3. Erhéhung

4. Anpassung priifen

Gossweiler

entlang des Gewassers. Der Uferweg liegt Gberwiegend rund 2 m Uiber der
rechtsufrigen Terrainhdhe. Angrenzend an den Uferweg ist Fruchtfolgeflache
mit grosstenteils NEK 1-5 und einzelne NEK 6 ausgewiesen.

Im Abschnitt 3'050 bis 3'100 grenzt 6stlich der Bachparzelle die Dorfzone an.

Die GSB betragt in diesem Abschnitt 1.2 m. Aufgrund der nicht vorhandenen
Breitenvariabilitat berechnet sich die nat. GSB folgendermassen:

Nat. GSB 1.2mx2 =2.4m
Der minimale Gewasserraum berechnet sich gem. Art. 41a Abs. 2 GSchV
bmin 25x24m+7.0m=13.0m

Die rechtsufrig angrenzenden Flachen werden intensiv landwirtschaftlich
bewirtschaftet. Gemass Stellungnahme der Fachstelle Gewdsserraum ist zum
Schutz des Gewassers gegen schadliche Einwirkungen durch Nahrstoff- und
Schadstoffeintrag, mit dem Gewasserraum ein Pufferstreifen sicherzustellen,
der extensiv bewirtschaftet wird.

Die Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) verlangt, dass
entlang von oberirdischen Gewassern der Einsatz von Pflanzenschutzmittel in
einem Pufferstreifen untersagt ist (6 m ab Gewasser keine Pflanzenschutz-
mittel, 3 m ab Gewasser kein Diinger).

Heute wird ab Boschungsoberkante ein 6 m breiter Streifen extensiv
bewirtschaftet. Dieser Bereich soll kiinftig durch den Gewasserraum gesichert
werden.

Da die Boschungsoberkante nicht prazise definiert werden kann und die
bestehend Gewasserparzelle belassen wird (keine Grenzmutation), wird
stattdessen die Grenze der Gewdsserparzelle als Referenz genommen. Gemass
dem digitalen Hohenmodell (LIDAR GIS-ZH) liegt die B&schungsoberkante
zwischen 0.5-1.0 m neben der Gewasserparzellengrenze. Die Gewasserraum-
grenze auf der rechten Gewasserseite verlduft somit in einem Abstand von 5.5
m parallel zur Grenze der Gewasserparzelle.

Durch diese Erweiterung entstehen bei den Fruchtfolgefldchen keine neuen
Nutzungseinschrankungen. Der heute bereits extensiv bewirtschaftete
Pufferstreifen ist auch weiterhin im Gewdsserraum extensiv zu bewirtschaften.

Da die Distanz zwischen Gewasserachse und Grenze der Gewasserparzelle
nicht durchgehend dieselbe ist, kann kein fixer Wert zur Breite des
Gewasserraumes angegeben werden.

Der erh6hte Gewdsserraum betragt zwischen 18.4 bis 19.8 m.

Der gemass Schritt 3 festgelegte Gewasserraum wird mit bestehenden Grenzen
harmonisiert.

Auf der linken Seite wird die Gewéasserraumgrenze zur Vereinfachung auf die
Grenze der Gewasserparzelle gelegt. Die Grosse des Gewdsserraumes andert
sich dadurch kaum. Einzig im Abschnitt mit Kilometrierung 2'600-2'680 (80 m)
wird eine maximale Gewasserraumbreite von 25.6 m erreicht.

Der Gewasserraum der Abschnitte 8 und 9 andert sich vor allem auf der
rechten Gewdsserseite. Der Ubergang der beiden Abschnitte erfolgt schleifend
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5. Schlussprifung

Gossweiler

Uber die Parzelle Kat. Nr. E2431. Auf der linken Uferseite kommt die
Gewasserraumgrenze parallel zur rechten zu liegen.

Die Interessenabwagung wurde in der vom Kanton eigens dafir erstellten
Excel-Datei abgehandelt.

5  Extensive Gestaltung und Bewirtschaftung des
Gewadsserraumes

Gemass Art 41c Abs. 1 und 2 GSchV dirfen im Gewédsserraum nur
standortgebundene, im 6ffentlichen Interesse liegende Anlagen erstellt
werden. Sofern keine Uberwiegenden Interessen entgegenstehen, kann die
Behorde unter anderem die Erstellung folgender Anlagen bewilligen:

a. zonenkonforme Anlagen in dicht Gberbauten Gebieten

b. land- und forstwirtschaftliche Spur- und Kieswege mit einem Abstand
von mindestens 3 m von der Uferlinie des Gewassers, wenn
topografisch beschrankte Platzverhaltnisse vorliegen

Darliber hinaus sind Anlagen sowie Dauerkulturen nach Art. 22 Abs. 1 lit. a-c, e
und g-i der Landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 im
Gewadsserraum in ihrem Bestand grundsatzlich geschiitzt, sofern sie
rechtmassig erstellt wurden und bestimmungsgemass nutzbar sind.

Im Gewasserraum dirfen kein Diinger- und Pflanzenschutzmittel ausgebracht
werden. Einzelstockbehandlungen von Problempflanzen sind ausserhalb eines
3 m breiten Streifens entlang dem Gewasser zuldssig, sofern diese nicht mit
einem angemessenen Aufwand mechanisch bekdmpft werden kénnen (Art. 41¢
Abs. 3 GSchV).

Der Gewasserraum darf landwirtschaftlich genutzt werden, sofern er gemaéss
den Anforderungen der Direktzahlungsverordnung vom 23. Oktober 2013 als
Streuflache, Hecke, Feld- und Ufergeholz, Uferwiese entlang von
Fliessgewdssern, extensiv genutzte Wiese, extensiv genutzte Weide oder als
Waldweide bewirtschaftet wird. Diese Anforderungen gelten auch fir die
entsprechende Bewirtschaftung von Flachen ausserhalb der
landwirtschaftlichen Nutzflache (Art. 41c Abs. 4 GSchV).

Massnahmen gegen die natirliche Erosion der Ufer des Gewassers sind nur
zuldssig, soweit dies flr den Schutz vor Hochwasser oder zur Verhinderung
eines unverhaltnismassigen Verlustes an landwirtschaftlicher Nutzflache
erforderlich ist (Art. 41c Abs. 5 GSchV).
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6 Anhang

- Interessenermittiung
- Interessenbewertung
- Interessenabwagung Abschnitt 7
- Interessenabwagung Abschnitt 8
- Interessenabwagung Abschnitt 9
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11.04.2022 (Anderungen zur Version vom 18.03.2022 in violetter Schrift)
Tabelle 1 - Interessenermittiung
Ubersicht der Interessen bei der Gewésserraumfestiegung am Gewéasser Werrikerbach, Abschnitt 7-9, Uster

Betroffenheit / Erfillung

Kategorie Interesse / Funktion Abschnitt 7 Abschnitt8 Abschnitt 9

Vom Gewésserraum

tangierte Interessen Interesse betroffen (ja/nein)?

Weiterentwicklung und Nutzung der
Bestandesbauten
Erméglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflidchen
Nutzung, Unterhalt und
\Weiterentwicklung von Verkehrsanlagen
(Erschliessungsanlagen, Strassen,
Velo- und Fusswege, Bahnanlagen)

Bauliche Gegebenheiten Nutzung, Unterhalt und Weite-
rentwicklung von weiteren Anlagen
(Leitungen / Hochspannungsleitungen, Nein Nein Nein
Klaranlagen, Umspannwerke, Kehr-
richtverbrennungsanlagen efc.)

Nein Ja Nein

Nein Nein Nein

Ja Ja Ja

Nutzung, Unterhalt und Weiterentwick-
lung von Erholungs- und Sportanlagen Nein Nein Nein
ohne Gewasserbezug sowie Friedhdfen

Grundsétzliche

Bebaubarkeit der Parzelle
Umsetzbarkeit der planerisch
verankerten Bebauung insbesondere im Ja Nein Nein

Ja Nein Nein

RIRciRuANCTS En ficitng Hinblick auf die Innenentwicklung
Umsetzbarkeit bestehende Planungen
(Gestaltungspléane, Baubewilligungen, Nein Nein Nein
Quartierpléne)
Gewahrleistung Ortsbildschutz Nein Nein Nein
Historische Substanz Gewahrleistung Denkmalschutz Nein Nein Nein
Erhalt archdologische Schutzzone Nein Nein Nein
Wald |Gewahrleistung der Waldfunktionen | Ja | Ja | Nein | | |
Bewirtschaftsbarkeit von Ja Ja Ja
Landwirtschaftsland
Betriebsstandort von
L el Landwirtschaftsbetrieb mit Nein Nein Nein

Nutztierhaltung (Silos/ weidende Tiere)
Meliorationsanlagen
(Drainagehauptleitungen und Nein Ja Ja

Pumpwerke)

Erhalt und Schutz von Fruchtfolgeflachen Nein Ja Ja
Bodenschutz und FFF

Erhalt und Schutz von natiirlich

gewachsenen Boden Nein Ja Ja
IGewésserschutz [Sanie rbarkeit Altlasten Nein I Nein I Nein [ | I I
Funktionen aus Gewasserschutz Interesse betroffen (ja/nein)?
(GSchG)
Hochwasserschutz Able.!iun.g mafsgebllhn.:her HW-Menge Ja Ja Ja
Zuganglichkeit Gewasserunterhalt Ja Ja Ja
|Revitalisierung |Eméglichung Revitalisierung | Ja | Ja | Ja | | |
Gewabhrleistung Natur- und
N Ja Ja Ja
Natur- und Landschaftsschutz Landschaftsschutzziele
Erhalt der Biodiversitat Ja Ja Ja
Nutzung, Unterhalt und
Weiterentwicklung bestehender Nein Nein Nein
Gewdssernutzung \Wasserkraftanlagen
Eméglichung gewéasserbezogener
Ja Ja Ja
Erholungsnutzung
Ty s Gewahrleistung Gewésserschutzbereich Nalin | Nein | Nein l | | |
Ao Grundwasserschutzzone
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11.04.2022 (Anderungen zur Version vom 18.03.2022 in violetter Schrift)

Tabelle 2 - Interessenbewertung

Ubersicht und Bewertung der von der Gewasserraumfestiegung betroffener Interessen (aufgefiihrt werden nur die relevanten Interessen) am Gewasser Werrikerbach, Abschnitt 7-9, Uster

Kategorie

Interesse / Funktion

Vom Gewasserraum tangierte Interessen

Betroffenheit

£ Erfullung

Abschnitt 7
Betrc
cicht
nassig

stark

enhelt

Begriindung

Betroffenheit /
Erflllung
Abschnitt &

Begriindung

Betroffenheit /
Erfillung
Abschnitt 9

Bety heit

Begrindung

[Bauliche Gegebenheiten

Weiterentwicklung und Nutzung der

Bereits eingeschrankt dusch
Zone (Lk)

Ermoglichung freier Gestaltung und
Nutzung der Umgebungsflachen

Nutzung, Unterhalt und

und Fusswege, )

Weiterentwicklung von Verkehrsanlagen
(Erschlies-sungsanlagen, Strassen, Velo:

slark

Uferweg und Bahn bleiben
bestehen vorhandene
Restriktionen

Ufesweg bieibt bestehen

Uferweg bleibt bestehen

Nutzung, Unterhalt und Weiterent-
wicklung von weiteren Anlagen
{Leitungen / Hoch-spannungsleitungen,
Klaranlagen, Umspannwerke, Kehr-
richtverbrennungsanlagen etc.)

Nutzung, Unterhalt und Weiterentwick-
lung von Erholungs- und Sportanlagen
ohne Gewasserbezug sowie Friedhafen

Stadtebauliche Entwicklung

Grundsétzliche
Bebaubarkeit der Parzelle

stark

Bereits heute durch Wald- und
Gewasserabstandslinie
beeintrachtigt, Grenzen vereinen

Umsetzbarkeit der planerisch

Hinblick auf die Innenentwicklung

verankerten Bebauung insbesondere im

eicnt

schwierige Entwicklung der noch
vorhandnen Bauparzelle

Umsetzbarkeit bestehende Planungen
(G gsplane, Bau
Quartierplane)

Historische Substanz

Gewahrleistung Ortsbildschutz

Gewahrleistung Denkmalschutz

Erhalt archéologische Schutzzone

(Wald

Gewabhrleistung der Waldfunktionen

Waldabstand und Projextperimeter
Uberlappen sich teilweise

echt

Wald vorhanden, jedoch nicht
projektangrenzend

Landwirtschaft

Bewirtschaftsbarkeit von
Landwir d

Uferweg ist zentral fir Unterhalt

|beidseits LW-Gebiat

massig

beidseits LW-Gebiat

Betriebsstandort von
Landwirtschaftsbetrieb mit
Nutztierhaltung

Meliorationsanlagen
(Drainagehauptleitungen und
Pumpwerke)

Drainageleitungen vorhanden

@icht

Drainageleitungen vorhanden

Bodenschutz und FFF

Erhalt und Schutz von
Fruchtfolgeflachen

stark

angrenzende FFF

angrenzende FFF

Erhalt und Schutz von naturlich
gewachsenen Boden

stark

angrenzende natirliche Boden

angrenzende natirliche Boden

IGewasserschulz

ISanle{barkelt Altlasten

Funktionen aus Gewasserschutz (GSchG)

=rfillung

Erful ung
hoch

ausre chenc

| Ableitung massgeblicher HW-Menge

| z-sreichend

ausreichend

ausre chenc

Hochwasserschutz
[Zugénglichkeit Gewasserunterhalt | ausreichend [ | ausrsicnend | ausre chenc | |
[Revitalisierung |Erméglichung Revitalisierung | hoch | | hoch |Hoher Revitalisierungsnutzen | hozn | |
Gewabhrleistung Natur- und o Feen
Natur- und Landschaftsschutz Landschaftsschutzziele i
Erhalt der Biodiversitat a.sreichend ausreichend

Nutzung, Unterhalt und
Weiterentwicklung bestshender

Ao Grundwasserschutzzone

(Gewassernutzung Wasserkraftanlagen
Ermaglichung gewasserbezogener T T o
Erholungsnutzun srcichend hi ausrc.chene
st Gewahrleistung Gewéasserschutzbersich | |

us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx

12. Januar 2023

14/17



us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx

uajjonaq Jyoiu
puagabbejyossne jyoiu
:apusaban
"39SUSJIBIO) ‘USSAIMINS | ISP WONSIasSSEMpUnIS puszualbuessjawuad ZINYosIassempunio)
‘uayalsaq 1qi9|q Jassemany wnz yayyolbuebnz aig -Gunzinusbunjoyi3 suabozaqiassemab aip yois Jyoysa Buniaisienaay Jap Iy Bunzjnuiasseman

“(annyspepsianiporg ssewsb wneussseman) jensieapolg 1ap burnuepio4 pun jeyi3
wnz Japiajdyo3 1abiyoim uls Wapnz 1s| sawneuasseman sap buniassoibla 81g "usyoyla Nz SIUlSPUBISIRISSSEMAN) INZ Si WNELSSSEMAC) S[ewwiuiw 1ap 1S1 ‘uspiam nz Jyoalab
aasuajial9) jeigabznyossyeyospueT pun -INjeN WNZ siq UONLIBA 18 JOOWLIE| 4 uspusinapaq [euoleu woa sjaiqabzinyosinieN Jap esyoesbunpuigiaj s|e YoegqiayLIap waep wn

‘uabunyueiyasulg usyoineq usnau suley JWep usysjsjus s3 "uspiam J6ajab)se} alulspue)sqeIasseman Inz Yoi|Bsbunyosg JWOoS ||0S WNELSSSEMIS) 1ap
‘Hayoisab Jassemas) sep uny Wney Jap sPalaq IS SlUISPUBISIRISSSEMBS) 18P N “pUSYDIaISNE Jyolu syoeqisyap sep Buruaisiienrsy sjueidsb aip unj 1si 4o sjewiuiw Jeq

“yejeg sbuusn

ZINYOSISSSEMUIOH

‘NY YORISAZNYISISSSEMID

ZINYOSIaSSEMan)

"(Z30 pun £9 auozneg) uspueyIoA 44 suIS)|

444 pun Zinyosuspog

‘uswwoy usball NZ YO Sop glewassne ||os J3SaIP JeqIUEIaq pun udyalsaq 1q191q Bamusyoeuaiaziiy Jaq Jeiqabsyeyospimpuen waeuojuey ul 163) sjisziediasseman aiq

"L N uejdpysfold '1BA YO Jop sie 1955016 "M} IS| puelsqepiep “siis) Yais uaddepaqn S1ul|puelSqespIE A PUN S1UIISPUBISYRISSSEMID) / YD

“USPUBLLIOA ZUBJSANS SYISLICISIY SUIS)

Zue)sqng ayosuolsiH

"USPUBLIOA UBIUIISPUE]SqEP[EA PUN -19ssEMaD) aBlienisiyoal yonp sjnay spaiaq purs usBumjueiyosuly ayoyneg
“USLQYJS B)I3SISSSEMBE) USYUI| USJNEQISAUN J8p JNE YOSLaWWASE LIIS [|OS WNEL3SSEMan)

(uszynu usZUBIS) BuBPUBLHOA) Jydudsiua szuaibapulawac) 19p Yyone ‘M) aydjam ‘uspiam 1691ab azuaibbapy aIp JNE ||0S WNELISSEMIT)
‘uapueyloa Bamiayn Jepuszualbue Jasseman) sep ue Jyauq "uonysay / Bunbuipaquawiyey sjsupioabiaqgn ‘R)sn-easus)aio) alul yemneqsbunieny ‘wwepuyeg-ggs

18]S “/ NIUYDSAY ‘YoBqIayILISAA Jasseman) we Bunbapsajwinellasseman 1ny uassalaju| apuaqabbe|yossny

L Wuyssqy BunBemqeusssalsjul Jyaisiaqn - € 9jj9qeL
(JUYIS JSUBIOIA Ul ZZ0Z'S0'8) WOA UOISIBA INZ zemz_.:m_ucﬂ €20erOLL

15/17

12. Januar 2023



uajjogeq Jyoiu

pusqgabbejyossne jyoiu

:apuaben
'99sUBJIBI9) ‘USSAIMING | 1ap WollsIassempunis) puszualbuelspwinad Z)NYoslassempunis)
‘uayajsaq 1q19|q Jassemas) wnz ayyolbuebnz aig ‘Bunzznusbunjoys3 suabozaqiassemab aip yois Jyoysa Buniaisiejiaay Jap A Bunzjnuiessemen

(ennysig)isianipolg sseweb wneliassemas) jelsioaipolg Jop Buniepio4 pun jeys3
wnz Ja|18dxo3 JobiyoIm ule Wepnz s SBWNBLISSSEMSD) sop BuniassQibioA a1 "usyQyie Nz ajulSPUBISqRISSSEMSS) INZ S| WNBLSSSEMSD) S[ew Uil 1ap JS| ‘Uspiom nz jyoaish
29suajial9) Jo1qabzinyossyeyospuUET pun -INjeN WNZ Siq UONLIBAA 19q JooWde|{ Uapusinapaq [euoleu WoA 8}1qabzinyosinieN Jap asyoesbunpuiqaA S|e UOBGUSMLLBAA Wap W

‘JeyospimpueT apualaiznpoid aip yone yolpuassn|yos panyold J1asalp UoA ‘pam 1Blouaq jejisiaaipolg 1ap

Buniayols Nz Jayojam ‘pepaquiney usp yone sie ‘assiujeysanswnjuably ‘uasseyans Ja1ayoy 444 Japuaya)saq Znyos usp |yomos }6pyoisyoniaq ssiwoidwoy 1asaiq
‘Bunjyiemjnesuullas) ausyasablioA aip pun WNELISSSEMIS) uap

younp uabunxueiyosulg Js)sn IPE)S I8P 9||19zied aIp yalbips| Hyepa og ‘uabnzioasq nz Bunbajse 4 ayosujsWWASE auls }s| assiu}leylaaswniuablg Jap yoIpyaIsuly yony
‘Jyonudsueaq aulay uapiam G- ¥IN 444 ‘uabainzue (9 HIN) 444 usjaubiaab J6uipaq usp ur yosujawwAse Bunjiamjnesuulas) aip uayasablioA )s| s3

‘puis 16e1dab JeyoslIMpUEBT SAISUSIUI YOINP BYDJSM ‘USJBIgaD) Ul a1apuosaqsul 1B sa1q ‘puaydiaIsne JydIu WNeLaSSEMAS) aewiuiw 1ap Jsi Bunjjejsablassemas) ayeulnjeu auls an4

‘lequajoduspeyog sabuuab pun Jyejas) abuueb ‘Bunsnepuap 18q wweg-ggs 19q Jyejebne)sulg

ZINYOSIOSSEMUO0H

‘Ny Yo181aqZNYosIasSEMac)

ZINYOSISSSEMAD)

"(19BunQ suyo 19SSEMOD gB W ¢ B)SIB) U} eYNZUIS Ydouuap Buynjyoal Isi NQ ssewab usjiasiayng abipuemiou jog
“(4a3n sexul) usyolag 9 YN Jop 444 PuIS WNBLSSSEMSS) USP YaIN(] “Us||8}sIep azuaiBuneusssemas) aip yone aj|oziedIaSSemMas) 1ap 8zuals) aIp ||0S J8j( Usjyoal wy
“UBIOPBA G-} YN J9p 444 suiey uayeb s3 “usbanzise) yostjawWASE YO uap uabe|yosaBIoA PIIM G-| YN Jop JEYIT WNZ "9 YIN Hw 444 Bunsyull '6-1 YIAN Nw 444 Buynsjyosy

“1equyejaq pun uaygjsaq jqie|q BamuasaziH JaQ Jeigebsyeyosuimpue] wajeuojuey ul jbsi| ajjeziedisssemas) aiq

Yeyospmpue

“usyoelpIe A SpuszusIbue J9SSEMaS) SEp UB PjalIp duIsy

pPlEM

‘uspunubaq nz yoinpep }si Jossemas) we abe ayeu yosuojsiy ai( ‘1S gaujag ul Jysw Jyoiu 1age ajnay Jayd[em ‘qaujaqualyniy uis Jayni) Jem J 8SSENSYOUNZ 9SSalpy Jiw apneqas) seq

Zue)sqng aYyosuo)siH

‘UBPUBYIOA UBUONYLISaY BUIdY (4 pun ¥7) suozneg qjeylassny

Bunpomuz ayolineqelpels

-aueiebsapuelsag alp negnaN wnz siq Jjib s3 “YO UBYOSLIBWWAS ‘WajewWIUIW 184 Yone L&z IN NONISPUNIS) jne / asseljsyounz assaipy i apnegas) uaibue) Wwneusssemas

1918 ‘@ NUYOSAY ‘UOBQIONILIOAA Jossemas) we Bunbao)jsajWineliosseman) In) uassaloju| apuagabbe|yossny
8 Bluyosqy BunBemqeuassalajul Jyaisiaqn - € d||2qeL
(UYOS JONBIOIA Ul 2202'€0' 81 WOA UOISI9A InZ usburiapuy) Zz0Z +0'LL

us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx

16/17

12. Januar 2023



uajjol}aq Jyolu

puagabbejyossne jyoiu

:apuaban
*99SUBJIBI5) ‘UBSAIMING | JOP WOLSISSSEMpUNIS) puszualbuelsjawiiad Z)nyoslassempunio)
‘uayalsaq 1q18|q Jesseman) wnz yaxyollbuebnz aiq ‘bunzinusbunjoys] susbozaqiassemab aip Yyois Jyoyla Buniaisienasy 1ap I Bunzjnuiesseman

‘(anunysjejisianipolg ssewab wneuasseman) jejisiaaipolg Jap buniapio pun jey3
winz Jaj1ajdyo 3 1961yoIM ule WapNnZ }S| SAWNBLIBSSEMAS) sap BuniassQibia a1 "uayoyla Nz alUlSPUE)SqeIasSSEMIS) INZ SIG WNBLISSSEMAS) jewiulw 1ap IS! ‘uapiam nz Jyoaiab
99sua)jial9) Jaiqebzinyossyeyospue] pun -INjeN Wz siq UOYLIBAA 189 JoOWwYde| Uapusinapaq [eUOR_U WOA 3}a1qabzinyosinjeN Jap asyoesbunpuigiaj sje YoeqiayLIaaA wap wn

‘uayasabue Bissewsiujeyian sjie

swneusssemas) sap Bunisyiemig aip pim ‘usgabie usbuniepuy uspuabajpunib auley usjjazied ususyoljeq Jop Bunyeyosyimag aip Inj YoIs BQ "USPIOM Ja)jeyosHIMaq
AISUSJUI JY2IU UIYBUYO Jaqe uajials Jasalp uuey N1Q sap usbunispiojuy sep usbunque wiag "4 ue jsnpap Jebulieb uie Jemz Jeinepaq suajialjsialng sep azualo
1Nz siq sawneuassemas) sap Buniyiemig aiq “pam 1Biyoeueaq WSd pun jepiwabung yoinp Aljebau JelISIaAIpolg aIp Usyoe|4 Uasalp Ul Bp ‘USPIOM JajjeyosuIMaq
NEQISYOY USAISUSJUI YoINP aYdjam ‘Us}alqas) Ul a1apuosaqsul }I6 saig "puaydIaisne Jydlu WNeLasSeMas) ajewiuiw Jap jsi Bunjiejsabiassemas) ayeunjeu aula in4

“Jyejen) abuen

ZINYDSISSSEMUO0H

Ny Yo1a18qZJNYoSIaSSEMan)

ZINYOSIasSSEMan)

*USPISM UBJBYIS G- HIN HW 444 SIp usuuy os ‘usyasablioA uswyeussely aydlineq 9||9z1edIasSemas) UsUuapUBLIOA JBP dleyJauul Jnu puis s3

"PJIM JB)BYISHIMA] SPISAN/ASAIM d)ZInuab Alsua)xa ‘ulassemabssall4 uoa Buejjua asaimia)n ‘zioyabiajn pun -pja4 ‘a%0sH ‘aydepnals sje Bunupiosaasbuniyezpjanq Jop ssewab Ja uisjos
‘uapiam Jzinuab UYOIJEYISHIMPUE| UIYIS}ISM UUEY WNELSSSEMIS) J19(] “444 19pualaiznpoid Ue JSNHaA ISy HWOS }3)Napag WNeLasSeMas) uap ul uayoe|4 Jasalp bnzaquisjiiy 1oq

‘(19Bun@ suyo 1asSEMBS) B W ¢ 8)SI8) UBJBYISHIMEQ NZ AISUBIXS }SI pun Jpuemabue ajuesiaqosbunyoseg qe |ajjesed w g uayialsiayng 18p 8jnay s}ia1aq pimM JIUyosqy Wy

*(BlyNsSjyoal) USUIBISA NZ WNELISSSEMAS) WP JW US}Ia1SIajNd USUSPURYIOA SIp JIUYISAY WASaIp Ul UUIS Jyoew s3 "9 YN Hw 444 Bunsyull ‘G-L YIN w444 Buynsjyoey

“Jeqiyelaq pun uayajsaq uiyiapam q19|q BamualaziiH Ja(] ‘Jalgebsyeyosuimpue wajeuojuey ui }ba)| ojjeziediasseman aiq

UBYOSHIMPUET

‘uayoelp|e M 9puszZUSIBUE J9SSEMAS) SEP UE PalIp auldy

Plem

"USPUBYIOA ZUB}SONS SYISLIO}SIY aula)|

Zueysqng ayosLolsIH

‘UBPUBLIOA UBUOIPLISY auldy "(4 pun ¥7) suozneg geylassny

Bunpioimiuz syolineqelpels

‘urensa| abuynsjyoal sep sje Jaygy w g puabaimiaqn }6ai|
apueles abunsyul seq "(uszinu uszuals) suapueylon) uspiam }6ajeb azuaibbapn aip jne Buynsyul| |0S WNeLasSSEMas) 18 "uspueyloA Bamia)n Jepuszuaibue Jossemas) sep ue pyalq

1818 ‘6 NUYOSAY ‘YoRgIONLIDAA 19sseMaD) We Bunbafisajwineliasseman Inj uassalolu| apuagabbe|yossny

6 }uyosqy BunBemqgeuassaiajul Jyaisiaqn - € 3jjaqeL

(BUUYDS JONBIOIA Ul ZZ20T €081 WOA UOISIBA Inz usbuniapuy) 220z v0'L L

us.5003_BP-TB_Gewasseraum.docx

17/17

12. Januar 2023



Stadt Uster

Revitalisierung Werrikerbach
Abschnitt 7-9

Gewasserraumplan 1:500

Dibendorf, 12. Januar 2023 / us.5003

Plan-Nr.

erstellt

gepriift+freigegeben

8

Datum

Vis.

Datum Vis.

01.11.2022

Via

01.11.2022 | Fre

rev.

12.01.2023

Bic

12.01.2023 Fre

rev.

Dateiname:

us5003_BP.dwg

Format: 30 x 147

(c Gossweiler

Gossweiler Ingenieure AG
Neuhofstrasse 34

8600 Dibendorf

Telefon 044 802 77 11
www.gossweiler.com

Heuwinkel
E2865

Mettler-Toledo GmbH, Nénikon

~———
- =
~t——————————

e —————

|

e

E2895
Stadt Uster,
Strassen

E2891

Stadt Uster

E2343

Denzler Willy,
8606 Néanikon

Tiifwisen

E2344

Meier Andreas,
8606 Greifensee

E2342

Denzler Willy,
8606 Nanikon

E2345

Meier Andreas, 8606 Greifensee

Mit Eigentum (1/2):

E2341 E2439
Denzler Willy,
8606 Néanikon
\\\ N
o] \\\ AN
! \\\ h
% " E2892 / A
6\ & N N WoBleS AG,
'13’ S N \ AN N 8610 Uster

AP o . \ . E3698

&C \\\ N N Erbengemeinschaft Schneebeli Arnold (reduziert

& NG N N E2894 [Regina Bornhauser/Barbara Hubacher/Judith

N Berchtold Matthias, Kiinzle/Claudia Birli]
\\\ AN 8606 Nanikon

O
|
|
|
|
|
|
;'

220

ME Ys: Susanna Herrmann, Greifensee
ME %2: Beat Umholz, Greifensee

E2898

Mettler-Toledo GmbH, Nénikon

D1505

A Stadt Uster

ll .................

o
|
|
|
l’
II y Klein Bettina, 8606 Nanikon
|
’/ Klein Jirg, 8606 Nénikon

E2440

E2348

Kégi Jiirg, 8605 Gutenswil

Koordinaten Gewasserraum

Punkt 01
Punkt 02
Punkt 03
Punkt 04
Punkt 05
Punkt 06
Punkt 07
Punkt 08
Punkt 09
Punkt 10
Punkt 11
Punkt 12
Punkt 13
Punkt 14
Punkt 15
Punkt 16
Punkt 17
Punkt 18
Punkt 19
Punkt 20
Punkt 21
Punkt 22
Punkt 23
Punkt 24
Punkt 25
Punkt 26
Punkt 27
Punkt 28
Punkt 29
Punkt 30
Punkt 31
Punkt 32
Punkt 33
Punkt 34
Punkt 35
Punkt 36
Punkt 37
Punkt 38
Punkt 39
Punkt 40
Punkt 41
Punkt 42
Punkt 43
Punkt 44
Punkt 45
Punkt 46
Punkt 47
Punkt 48
Punkt 49
Punkt 50

X

2694580.573
2694601.158
2694627.583
2694674.126
2694681.827
2694689.293
2694696.208
2694701.604
2694705.673
2694708.990
2694718.699
2694729.797
2694728.496
2694740.040
2694752.985
2694768.753
2694784.444
2694790.231
2694800.848
2694812.715
2694817.625
2694835.506
2694851.887
2694868.921
2694885.773
2694887.998
2694902.170
2694915.134
2694917.852
2694932.549
2694944.430
2694968.127
2694971.273
2694976.935
2694981.754
2694960.775
2694946.934
2694943.384
2694928.666
2694921.422
2694893.836
2694879.897
2694865.420
2694850.734
2694836.647
2694821.200
2694817.515
2694806.727
2694792.640
2694779.296

Y

1246876.324
1246870.883
1246862.197
1246843.253
1246840.881
1246839.919
1246840.281
1246842.100
1246844.980
1246849.220
1246841.148
1246854.062
1246855.145
1246865.882
1246875.372
1246884.705
1246891.724
1246893.559
1246896.922
1246899.487
1246900.519
1246902.358
1246902.311
1246900.640
1246897.057
1246896.359
1246891.803
1246885.882
1246884.640
1246875.714
1246866.691
1246848.328
1246845.944
1246839.152
1246832.038
1246817.350
1246837.563
1246840.803
1246854.232
1246858.140
1246870.467
1246874.909
1246877.974
1246879.414
1246879.454
1246877.866
1246877.076
1246874.763
1246870.195
1246864.335

Punkt 51
Punkt 52
Punkt 53
Punkt 54
Punkt 55
Punkt 56
Punkt 57
Punkt 58
Punkt 59
Punkt 60
Punkt 61
Punkt 62
Punkt 63
Punkt 64
Punkt 65
Punkt 66
Punkt 67
Punkt 68

X

2694765.467
2694754.665
2694746.189
2694739.803
2694724.291
2694723.426
2694722.281
2694713.291
2694710.987
2694699.838
2694688.254
2694676.673
2694665.811
2694661.371
2694641.301
2694619.811
2694597.811
2694575.472

Y

1246856.174
1246848.210
1246840.328
1246845.759
1246827.710
1246828.426
1246827.805
1246822.932
1246821.683
1246818.593
1246817.305
1246818.336
1246822.459
1246824.359
1246832.989
1246841.409
1246848.610
1246854.550



	AWEL 23-0047_Werrikerbach_sign.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

	us5003_BP-TB_C_Gewässerraum.pdf
	us5003_BP-08 Gewässerraumplan.pdf



